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Stadt Wettin-Löbejün
- Die Bürgermeisterin -

Stellenausschreibung
Die Stadt Wettin-Löbejün sucht zum 01.09.2024 unbefristet in Vollzeit eine/n

Sachbearbeiter*in Liegenschaften (m/w/d)

Ihr Aufgabenspektrum umfasst unter anderem:
• An- und Verkauf/Tausch/Zuordnung von bebauten und unbebauten Grundstücken (u. a. 

Vermarktung, Ausschreibung von Grundstücken, Wertermittlung, Vorbereitung Verträge, 
Wahrnehmung Notartermine, Grenztermine, Erarbeitung von Beschlüssen für die Gremien, 
Führen des Bestandsverzeichnisses)

• Mitwirkung bei der Verpachtung/Erbbaupacht für kommunale Grundstücke

• Begleitung von Flurbereinigungsverfahren

• Bearbeitung von Vorkaufsrechten

• Erteilung von Auskünften an Ämter, Behörden und Privatpersonen

• Haushaltsplanung und Bewirtschaftung der Haushaltsstellen
Ihr Profil:
• Erfolgreicher Abschluss als Verwaltungsfachangestellte/r, Immobilienkaufmann/-kauffrau, 

Notarfachangestellte/r oder ein dem Aufgabengebiet dienlicher Abschluss
• Erste Berufserfahrung in den genannten Aufgabenbereichen idealerweise im kommunalen 

Bereich
• Kenntnisse im Umgang mit einschlägigen Rechtsvorschriften, insbesondere Grundbuch-

recht, Immobilienrecht, Miet- und Pachtrecht
• Sicherer Umgang mit MS-Office-Anwendungen und Aufgeschlossenheit gegenüber digita-

len Verwaltungsprozessen, IT-Affinität
• Führerschein der Klasse B ist erforderlich

• Zuverlässigkeit, Flexibilität, Eigeninitiative und überdurchschnittliches Engagement
Das bieten wir Ihnen:
• eine unbefristete, vielseitige, interessante und anspruchsvolle Tätigkeit in Vollzeit (39 h)

• eine tarifgerechte Bezahlung in der Entgeltgruppe 6 TVöD-V (VKA)

• 30 Tage Erholungsurlaub pro Jahr, eine Jahressonderzahlung, jährliche Leistungsprämie

• Vereinbarkeit von Familie und Beruf, z. B. durch flexible Arbeitszeiten

• Individuelle Angebote zur Fort- und Weiterbildung

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige und aussagekräf-
tige Bewerbung, bis spätestens 31.05.2024 (Posteingang) an Stadt Wettin-Löbejün, Perso-
nal, Markt 1, 06193 Wettin-Löbejün, E-Mail: bewerbung@mail-wl.de. Bei Bewerbungen per 
E-Mail beachten Sie bitte, dass Sie die Unterlagen in einer PDF-Datei gesammelt als Anhang 
schicken. E-Mails mit Anhängen in anderen Dateiformaten werden nicht gelesen und berück-
sichtigt. Für Fragen zu dieser Ausschreibung wenden Sie sich an das Personalbüro, Tel. 034603 
757-19.

Hinweise: Auf die bevorzugte Berücksichtigung von schwerbehinderten oder ihnen gleichge-
stellten Menschen bei Vorliegen gleicher Eignung wird geachtet; der Bewerbung ist ein Nach-
weis der Schwerbehinderung oder Gleichstellung beizufügen. Eingangsbestätigungen werden 
nicht ausgefertigt. Eine Rücksendung der Unterlagen erfolgt nur bei Beilage eines ausreichend 
frankierten Rückumschlages. Bewerbungskosten bzw. Kosten, die Ihnen infolge der Bewerbung 
entstehen, werden nicht erstattet. Datenschutzrechtliche Hinweise zu den Personalauswahlver-
fahren entnehmen Sie bitte unserer Homepage unter der Rubrik Stellenausschreibungen.

gez. Klecar
Bürgermeisterin
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Ortsbürgermeister
Ortschaft Brachwitz
Ortsbürgermeister: Herr Kirsten Möller
Anschrift: Thomas-Müntzer-Str. 3, 06193 Wettin-Löbejün
Sprechstunde: nach Vereinbarung
Erreichbarkeit: Mobiltel. 0178 5578288
E-Mail: buergermeister-brachwitz@gmx.de

Ortschaft Döblitz
Ortsbürgermeister: Herr Justus Wetterau
Anschrift: Tanneneck 5, 06193 Wettin-Löbejün
Sprechstunde: nach Vereinbarung
Erreichbarkeit: Mobiltel. 0174 6058645

Tel. 034607 20251

Ortschaft Domnitz
Ortsbürgermeister: Herr Matthias Ahrens
Anschrift: Merbitzer Weg 6, 06193 Wettin-Löbejün
Sprechstunde: nach Vereinbarung
Erreichbarkeit: Mobiltel. 0151 19118924

Tel. 034603 20214, Fax: 034603 32546

Ortschaft Dößel
Ortsbürgermeister: Herr Prof. Dr. Hans-Dieter Gottstein
Anschrift: DGH „Zur Weißen Wand“

Rothenburger Str. 27, 06193 Wettin-Löbejün
Sprechstunde: montags 19.00 - 20.00 Uhr über Mobiltelefon
Erreichbarkeit: Mobiltel. 0174 3937879

Ortschaft Gimritz
Ortsbürgermeister: Herr Jens Kotjatko-Reeb
Anschrift: Hauptstr. 14a, 06193 Wettin-Löbejün
Sprechstunde: nach Vereinbarung
Erreichbarkeit: Tel. 0151 62941977

Ortschaft Stadt Löbejün
Ortsbürgermeister: Herr Thomas Madl
Anschrift: Am Kirchhof 1, 06193 Wettin-Löbejün
Sprechstunde: Terminvereinbarung unter

stadt_loebejuen@web.de oder hinterlassen 
Sie Ihren Namen, Telefonnummer und Anlie-
gen in der Poststelle der Stadtverwaltung, 
Erdgeschoss unten links

Erreichbarkeit: Tel./Fax: 034603 719088

Ortschaft Nauendorf
Ortsbürgermeister: Herr Ernst Bachmann
Anschrift: Alte Dorfstr. 2-3, 06193 Wettin-Löbejün
Sprechstunde: jeden 1. und 3. Dienstag im Monat

17.00 - 18.00 Uhr
Tel. 034603 20760

Ortschaft Neutz-Lettewitz
Ortsbürgermeister: Herr Hartmut Isaak
Anschrift: Teichstraße 18, 06193 Wettin-Löbejün
Sprechstunde: montags 17.00 - 18.00 Uhr

Tel. 034603 71071

Ortschaft Plötz
Ortsbürgermeister: Herr Christian Richtscheid
Anschrift: Winkel 9, 06193 Wettin-Löbejün
Sprechstunde: nach Vereinbarung
Erreichbarkeit: christian.richtscheid@t-online.de

Tel.: 034600 20351, Fax: 034600 20766

Ortschaft Rothenburg
Ortsbürgermeister: Herr Willi Schreiber
Anschrift: Am Kindergarten 10, 06193 Wettin-Löbejün
Sprechstunde: dienstags 17.00 - 18.00 Uhr
Erreichbarkeit: Tel. 034691 20485

Ortschaft Wettin
Ortsbürgermeister: Herr Klaus-Dieter Iffarth
Sprechstunde: dienstags 17.00 - 19.00 Uhr oder nach Verein-

barung
Erreichbarkeit: Mobiltel. 0172 7901185

Verwaltung und Ortsbürgermeister
Stadt Wettin-Löbejün,
Markt 1,
06193 Wettin-Löbejün

Telefon 034603 7570
Fax 034603 75715
Datenschutz hagen.haase@pro2000md.de

Dienststelle Löbejün:
montags geschlossen
dienstags 9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr
mittwochs 8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr
donnerstags 9.00 – 12.00 Uhr
freitags geschlossen

Fachbereich Name Telefon
Bürgermeisteramt
Bürgermeisterin Frau Klecar 75711
Büro der Bürgermeisterin 75710
Zentrale Dienste
Fachbereichsleiter Herr Bujak 75712
Satzungswesen/Wahlen
Poststelle/all. Verwaltung 75713
Web/Kultur/Vereine 75714
Kindertagesstätte/Schule 75717
Sozialangelegenheiten 75716
Personalangelegenheiten 75719
Lohn- und Gehalt 75718
Amtsblatt 75714
IT 75735
Finanzverwaltung
Fachbereichsleiter Herr Bonnke 75741
Geschäftsbuchhaltung 75742
Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung 75748
Rechnungseingang/Doppik 75740
Kassenleiterin Frau Krawzow 75747
Kassenangelegenheiten 75746
Kassenangelegenheiten 75745
Vollstreckung 75744
Steuern 75743
Bauen und Stadtentwicklung
Fachbereichseiterin Frau Schulze 75731
Allg. Bauverwaltung/Versicherung 75730
Hoch- und 
Tiefbau/Städtebausanierung

75734

Hoch- und Tiefbau/Dorferneuerung 75733
Liegenschaften 75732
Liegenschaften 75736
Gebühren und 
Beiträge/Friedhofswesen

75737

Bürgerservice
Fachbereichsleiterin Frau Dragovics 75721
Allg. Ordnungsverwaltung/OWIG 75726
Hunderegister/Verkehr 75720
Feuerwehr/Brandschutz 75725
Einwohnermeldeamt 75723
Standesamt 75724
Vollzug/Gewerbe 75722

Dienststelle Rothenburg
Gebäudemanagement Tel. 034691 21038

Fax 034691 21039
dienstags 09.00 – 12.00 Uhr und

13.00 – 18.00 Uhr
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Die nächste Ausgabe erscheint am 
Mittwoch, dem 19. Juni 2024

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge ist 
Donnerstag, der 6. Juni 2024, 9.00 Uhr

Verbände 
(Trinkwasser = TW, Abwasser = AW)
OS Brachwitz; OS Döblitz, OS Dößel, OS Gimritz, OS Neutz-
Lettewitz, OS Wettin, OS Löbejün, OS Plötz, OS Nauendorf
TW - Wasser- und Abwasserzweckverband Saalkreis
AW - Wasser- und Abwasserzweckverband Saalkreis
(Hauptsitz Petersberg, OT Gutenberg)

OS Domnitz
TW - Wasser- und Abwasserzweckverband Saalkreis
AW - Wasserzweckverband „Saale-Fuhne-Ziethe“

OS Rothenburg
TW -  Midewa GmbH
 Niederlassung Anhalt-Harzvorland
 Stiftstr. 7
 06366 Köthen
 Tel.: 03496 4110-0
 Fax: 03496 4110-23
 E-Mail: info-ah@midewa.de
 24-h-Notrufnummer: 03496 4110-34
 Geschäftszeiten:
 Mo., Mi., Do. 8:00 - 16:00 Uhr
 Di.  8:00 - 18:00 Uhr
 Fr.  8:00 - 14:00 Uhr
AW -  Wasserzweckverband „Saale-Fuhne-Ziethe“

Wasser- und Abwasserzweckverband Saalkreis
(WAZV Saalkreis)
Sennewitzer Straße 7
OT Gutenberg
06163 Petersberg
Telefon: 034606 360-0
Fax: 034606 360-299

Bereitschaftsdienst für den Notfall
Störungsmeldung Abwasser: 01511 4122795
Störungsmeldung Trinkwasser: 0800 6647003
E-Mail:  info@wazv-saalkreis.de
Internet:  www.wazv.saalkreis.de 

telefonische Erreichbarkeit:
montags bis donnerstags: 10.00 – 12.00 Uhr und 
 13.00 – 15.00 Uhr
freitags: 10.00 – 12.00 Uhr

Persönliche Vorsprachen sind nur nach vorheriger telefonischer 
Terminabsprache möglich.

Wasserzweckverband „Saale-Fuhne-Ziethe“
Köthensche Str. 54, 06406 Bernburg
Tel./Fax: 03471 3757-0/3757-12
Notfall: 03471 3757-21
montags: 9.00 - 12.00 Uhr
dienstags: 9.00 - 12.00 und 14.00 - 18.00 Uhr
donnerstags: 9.00 - 12.00 Uhr

Wertstoffhöfe und Annahmestellen  
für Selbstanlieferer

Annahmestelle Bauhof Wettin-Löbejün
Institut 16 c, 06193 Wettin-Löbejün OT Merbitz
Annahmezeiten:
Dienstag 14:00 - 17:00 Uhr
Donnerstag 14:00 - 17:00 Uhr

Kostenfreie Annahme von Baum- und Strauchschnitt (bis 5 m³ 
im Jahr) sowie Sperrmüll (bis 5 m³ im Jahr). Bitte Wertmarken 
mitnehmen!

Mitnetz Strom/Störungsdienst 0800 2305070
Telekom/Entstörungsdienst 0800 3301300
MITNETZ GAS  0800 2200922

Notfallnummern
Polizei 110
Rettungswagen und Feuerwehr 112
Bereitschaft Arzt 116 117
Feuerwehrleitstelle 0345 2215000
Rettungsdienstleitstelle 0345 8070100
Krankentransport 0345 19222
Polizei - Revierkommissariat
Nördlicher Saalekreis 0345 52540295
Polizeirevier Saalekreis 03461 446 0

Revierbereichsbeamte (RBB) Wettin-Löbejün
OT Löbejün, Bahnhofstr. 4a, 06193 Wettin-Löbejün
Tel. 03461 446 580 oder 03461 446 581
Bürgersprechstunde nach Terminvereinbarung
E-Mail: rbb-loebejuen@polizei.sachsen-anhalt.de

Wettin-Information und Burgbücherei
OT Wettin, Burgstr. 1, 06193 Wettin-Löbejün
Tel./Fax: 034607 20320/21864
Homepage: www.wettin.de
E-Mail: wettin-info@mail-wl.de

Öffnungszeiten:
montags: 12.00 - 17.00 Uhr
dienstags: 12.00 - 17.00 Uhr
mittwochs: geschlossen
donnerstags: 12.00 - 18.00 Uhr
freitags: 11.00 - 15.00 Uhr

Bibliothek/Fremdenverkehrsamt Löbejün
in der Kunst- u. Kulturscheune des Historischen Stadtgutes
OT Löbejün, Kämnitz 1, 06193 Wettin-Löbejün
Tel.: 034603 77250
Fax.:  034603 71258
E-Mail: kulturscheune-loebejuen@gmx.de

Öffnungszeiten:
dienstags: 10.00 - 16.00 Uhr
mittwochs:   9.00 - 12.00 Uhr
donnerstags: 10.00 - 16.00 Uhr
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Medizinische Versorgung

Allgemeinmedizin

C. Reiß-Wunderling  034603 77296
OS Löbejün, Bahnhofstr. 4

FÄ W. Ute Nestler  034603 77805
OS Löbejün, Doktorberg 8  0171 2613811

Dr. med. St. Roth  034603 77295 
OS Löbejün, Am Kaiserberg 10 Fax: 034603 77677
www.hausarzt-roth-loebejuen.de

Frau Dr. Ines Groß 034603 20250
Domnitzer Lindenstr. 12 Fax: 034603 718064
06193 Wettin-Löbejün OT Domnitz

FÄ Dr. med. Katja Rüde  034603 20338
FA Andreas Rüde Fax: 034603 21600
OS Nauendorf, Poststr. 2
Dr. A. Lukowski  034607 34029
OS Wettin, Johannisstr. 16

Frauenarzt/Frauenheilkunde

Dipl.-Med. D. Meisel  034607 20537
OS Wettin, Großer Schweizerling 3

Urologie

Dr. A. Melchior  034609 23279
OS Löbejün, Kirchhof 1  034603 71911

Zahnärzte

Dr. Th. Pilz u. R. Pilz  034603 77220
OS Löbejün, An der Stadtmauer 3
www.zahnaerzte-pilz.de
E-Mail: info@zahnaerzte-pilz.de

S. Hünicke  0345 5511608
OT Brachwitz, Lerchenweg 12

Dipl.-Stom. I. Riedel  034603 20406
OS Nauendorf, Dr.-W.-Külz-Platz 4 

Innere Medizin

Praxis für Allgemeine und Innere Medizin Dipl.- Med. K. Zametschnik
Filiale Wettin, Saalestraße 7a 06193 Wettin-Löbejün OS Stadt Wettin
Tel. 034607 34540, Fax: 034607 34541
Filiale Rothenburg, Am Kindergarten 10, 06193 Wettin-Löbejün 
OS Rothenburg, Tel. 034691 539977

Telefonseelsorge e. V. Halle

Tel.: 0800 1110111 oder 0800 1110222

Pflegedienste

Wettiner Schwestern  034607 34929
Pflegedienst GmbH Fax: 034607 239987
  0174 6537271
E-Mail: wettinerschwestern@gmx.de

Pflegedienst Beate Hausmann  034606 21318
Büro Wallwitz 034606 3680106
Seniorenzentrum Götschehof 034606 36800

Nauendorfer Engel  034606 363949
Katrin Kirchschlager  0171 3259940
 Fax: 034606 363950
Betreuungszentrum   034603 71540
Kerstin Kirchhof Fax: 034603 715420
Fahrdienst  034603 715413
Volkssolidarität  034603 20073
„Sozialstation Petersberg“

Diakoniestation Könnern  034691 51160

Pflegemobil Annett Rabe  034976 21634
  0177 2937054

Apotheken

Kreuz-Apotheke Löbejün  034603 77823
E-Mail: info@apotheke-loebejuen.de

Bären-Apotheke Wettin 034607 20310
(Tag und Nacht erreichbar) 
wettin@apotheken-baeren.de

Tierärzte

Gruppenpraxis
Niederlein u. Hoffmann  034691 22049
OS Dornitz, Zum Sixbach 3  0172 8682155
 info@hn-vets.de
 www.hn-vets.de

Kleintierpraxis Strauß  034603 32852
OS Löbejün, Am Stadtgut 3f  Fax: 034603 71544
info@tierarztpraxis-loebejuen.de
www.tierarztpraxis-loebejuen.de

Physiotherapie

Physiotherapie und Schmerztherapie nach Liebscher-Bracht, Torsten 
und Sabine Körner
Nauendorf  32766
Löbejün  71102
physiotk@gmx.de
www.schmerztherapie-halle.de

Andrea Fehse
OT Rothenburg, Pappelstr. 2 Tel. 034691 52378

Praxis für Physiotherapie „An der Stadtmauer“
Stefanie Söffler, An der Stadtmauer 10a
06193 Wettin-Löbejün/OT Löbejün Tel.: 034603 77165
www.physio-soeffler.de Fax: 034603 718054

TBZ Therapie- und Betreuungs-Zentrum
Johannisstraße 16, 06193 Wettin-Löbejün Tel.: 034607 347720
Inhaber Herr P. Flemming  0152 21924812
Praxisleitung Frau J. Neumann

Ganzheitliche PrivatPraxis Lebensbalance
KRISTINA HEILAND
Balance von Körper - Geist - Seele, MINDFLOW
Stressmanagement in Beruf und Alltag
Traumata-Lösung, Körper Balance & Heilung
Sitzungen & Seminare
Lange Reihe 22, 06193 Wettin-Löbejün OT Wettin
www.kristina-heiland.de Mobil: 0172 9876038

Naturheilpraxis

Corinna Groß, Heilpraktikerin Tel. 034603 32688
OT Löbejün, Am Stadtgut 5
www.naturheilpraxis-loebejuen.de

Praxis für Ergotherapie

TBZ Therapie- und Betreuungszentrum
Könnernsche Str. 37, 06193 Wettin-Löbejün Tel. 034607 359944
Inhaber Herr P. Flemming  0152 21924812
Praxisleitung Frau J. Wolf  0151 624133 53

Praxis für Ergotherapie
Kerstin Kirchhof
Institut 17, 06193 Wettin-Löbejün Tel. 034603 715417
 Fax: 034603 715429

Fachpraxis Podologie

Adrienne Springer Podologin
Schillerstrasse 22 im Postgut Löbejün, 
06193 Wettin-Löbejün OT Löbejün Tel. 034603 399999
www.podologie-saalekreis.de  Mobil: 01522 5714015
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Amtlicher Teil

Europawahl am 09. Juni 2024

Öffentliche Bekanntmachung

über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerver-
zeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die 
Wahl zum Europäischen Parlament am 09. Juni 2024

1. Das Wählerverzeichnis für die Wahlbezirke der Stadt Wettin-
Löbejün zur Europawahl am 09.06.2024 wird in der Zeit von 
Montag, 20.05.2024 bis Freitag, 24.05.2024 während der 
Dienststunden
am 21.05.2024 von 09:00 bis 12:00 Uhr und 

von 13:00 bis 18:00 Uhr,
am 22.05.2024 von 08.00 bis 12.00 Uhr und 

von 13:00 bis 16:00 Uhr
am 23.05.2024 von 09.00 bis 12.00 Uhr und 

von 13:00 bis 15:00 Uhr
im Einwohnermeldeamt der Stadt Wettin-Löbejün unter der 
Anschrift Markt 1, 06193 Wettin-Löbejün, OT Löbejün für Wahl-
berechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Wahlberechtigte 
können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wäh-
lerverzeichnis eingetragenen Personen können Wahlberechtigte 
nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, 
aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des 
Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprü-
fung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, 
für die im Melderegister ein Sperrvermerk nach § 51 Abs. 1 
Bundesmeldegesetz eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann von Dienstag, 21.05.2024 bis spätestens Freitag, 
24.05.2024, 12:00 Uhr im Einwohnermeldeamt unter o.g. An-
schrift einen Einspruch einlegen.
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Nieder-
schrift eingelegt werden.
3. Wahlberechtigte Personen, die in das Wählerverzeichnis ein-
getragen sind, erhalten bis spätestens am 19. Mai 2024 eine 
Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für einen Antrag auf Er-
teilung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung er-
halten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch 
gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr zu 
laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein mit Brief-
wahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenach-
richtigung.
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in der Stadt 
Wettin-Löbejün durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Wahlraum (Wahlbezirk) oder durch Briefwahl teilnehmen.
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1. eine in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberech-
tigte Person.
Der Wahlschein kann bis Freitag, 07. Juni 2024, 18:00 Uhr im 
Einwohnermeldeamt der Stadt Wettin-Löbejün unter der An-
schrift Markt 1, 06193 Wettin-Löbejün, OT Löbejün
schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) 
beantragt werden.
Wer bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung den Wahl-
raum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufsu-
chen kann, kann den Wahlschein noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, 
beantragen.

5.2. Eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlbe-
rechtigte Person, wenn
a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antrags-

frist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis (bei Deutschen 
nach § 17 Abs. 1, bei Unionsbürgern nach § 17a 1 EuWO) 
bis zum 19. Mai 2024) oder die Einspruchsfrist gegen das 
Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 1 EuWO bis zum 24.Mai 
2024 versäumt hat,

b) ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der 
unter Buchstabe a) genannten Fristen entstanden ist,

c) ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden ist 
und die Stadt von der Feststellung erst nach Abschluss des 
Wählerverzeichnisses erfahren hat.

Der Wahlschein kann in diesem Fall bei der in Nr. 5.1. bezeich-
neten Stelle noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, schriftlich, elektro-
nisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden.
6. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Wahlberechtigte mit Behinderungen können sich 
bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.
7. Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person zu-
gleich

- den amtlichen Stimmzettel,
- den amtlichen weißen Stimmzettelumschlag,
- den amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an 

die der Wahlbrief zu übersenden ist,
sowie
- ein Merkblatt für die Briefwahl.
Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen, 
wird für die wahlberechtigte Person im Wählerverzeichnis die 
Ausstellung des Wahlscheins vermerkt. Dieser Vermerk hat zur 
Folge, dass die wahlberechtigte Person ohne Wahlschein we-
der in einem Wahllokal noch per Briefwahl wählen kann. Ge-
hen die beantragten Wahlunterlagen nicht oder nicht rechtzeitig 
zu, sollten sich die betroffenen Wahlberechtigten umgehend an 
ihr Wahlamt wenden.
Bis spätestens Samstag, 8. Juni 2024, 12 Uhr, besteht noch 
die Möglichkeit, einen neuen Wahlschein beim Wahlamt zu be-
antragen, wenn glaubhaft versichert wird, dass der beantragte 
Wahlschein nicht zugegangen ist.
8. Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder 
amtlich überbracht. Sie können auch durch die Wahlberechtig-
ten persönlich abgeholt werden. An andere Personen können 
diese Unterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die Berech-
tigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht und einen amtlichen Ausweis nachge-
wiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier 
Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor Emp-
fangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern.
9. Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder 
wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert 
ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet 
haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kund-
gabe einer von der wahlberechtigten Person selbst getroffenen 
und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig 
ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einfluss-
nahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt oder 
verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson 
besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse 
verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer an-
deren Person erlangt hat.
10. Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief mit dem Stimmzettel 
und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle 
abgesendet werden, dass der Wahlbrief dort spätestens am 
Wahltag bis 18 Uhr eingeht.
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
ohne besondere Versendungsform ausschließlich von der
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6. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal 
und nur persönlich ausüben. Das gilt auch für Wahlberechtigte, 
die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union zum Europäischen Parlament wahlberechtigt sind. Eine 
Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des 
Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 6 Absatz 4 des Europawahl-
gesetzes).
Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder 
wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehin-
dert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedie-
nen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe 
einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußer-
ten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfe-
leistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahl-
berechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessen-
konflikt der Hilfsperson besteht (§ 6 Absatz 4a des Europa-
wahlgesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbe-
fugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen 
der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine 
geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stim-
me abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches).

Löbejün-Wettin, den 15.05.2024

(gez. A. Klecar)
Bürgermeisterin/Wahlverantwortliche

Stadt Wettin-Löbejün
Die Gemeindewahlleiterin

Kommunalwahlen am 09.06.2024

Öffentliche Bekanntmachung

über das Recht auf Einsichtnahme  
in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 

Wahlscheinen für die Neuwahlen des Stadtrates der 
Stadt Wettin-Löbejün sowie der Ortschaftsräte der 

Ortschaften der Stadt Wettin-Löbejün 
am 09.06.2024

1. Das Wählerverzeichnis für die Wahlbezirke der Stadt Wet-
tin-Löbejün zu oben genannten Wahlen kann in der Zeit vom 
20.05.2024 bis 24.05.2024 während der Dienstzeiten

am 21.05.2024 von 09:00 bis 12:00 Uhr und 
von 13:00 bis 18:00 Uhr,

am 22.05.2024 von 08.00 bis 12.00 Uhr und 
von 13:00 bis 16:00 Uhr

am 23.05.2024 von 09.00 bis 12.00 Uhr und 
von 13:00 bis 15:00 Uhr

im Einwohnermeldeamt der Stadt Wettin-Löbejün unter der 
Anschrift Markt 1, 06193 Wettin-Löbejün, OT Löbejün zur 
Überprüfung der im Wählerverzeichnis eingetragenen personen-
bezogenen Daten eingesehen werden (§18 Abs. 2 KWG LSA).
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. 
Der Wahlberechtigte kann verlangen, dass in dem Wählerver-
zeichnis während der Möglichkeit der Einsichtnahme das Ge-
burtsdatum unkenntlich gemacht wird.
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann spätestens bis zum 24.05.2024, 12:00 Uhr beim Ein-
wohnermeldeamt der Stadt Wettin-Löbejün unter der Anschrift 
Markt 1, 06193 Wettin-Löbejün, OT Löbejün einen Antrag auf 
Berichtigung des Wählerverzeichnisses stellen.

Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei 
der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.

Wettin-Löbejün, den 15.05.2024

gez. Klecar
Bürgermeisterin/Wahlverantwortliche

Wahlbekanntmachung  
zur Europawahl am 09. Juni 2024

1. Am 09. Juni 2024 findet in der Bundesrepublik Deutschland 
die Wahl zum Europäischen Parlament statt. Die Wahl dauert 
von 8:00 bis 18:00 Uhr.
2. Die Stadt Löbejün-Wettin ist in 11 allgemeine Wahlbezirke 
eingeteilt.
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis 
zum 16.05.2024 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk 
und der Wahlraum angegeben, in dem die Wahlberechtigten zu 
wählen haben.
Der Briefwahlvorstand zur Europawahl tritt am Wahltag ab 15:00 
Uhr in Raum 1 des Stadthauses Löbejün unter der Anschrift Am 
Kirchhof 1 in 06193 Wettin-Löbejün, OT Löbejün zusammen.
3. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des 
Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetra-
gen ist.
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amt-
lichen Personalausweis - Unionsbürger/Unionsbürgerinnen 
einen gültigen Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl 
mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler und 
jede Wählerin erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimm-
zettel ausgehändigt.
Jeder Wähler und jede Wählerin hat eine Stimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die 
Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. die Be-
zeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr Kenn-
wort sowie jeweils die ersten 10 Bewerber oder Bewerberinnen 
der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von der Bezeich-
nung der Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kenn-
zeichnung.
Die wählende Person gibt ihre Stimme in der Weise ab, dass 
sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen 
Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich 
macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll.
Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer Wahl-
kabine des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum 
gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass ihre 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist.
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhand-
lung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnis-
ses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit 
das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 
Kreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des 

Kreises/der kreisfreien Stadt oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemein-
debehörde (Stadt Wettin-Löbejün) einen amtlichen Stimmzettel, 
einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen 
Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem 
unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort 
spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief 
kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.
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Abholung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen für einen 
anderen ist nur im Falle einer plötzlichen Erkrankung zulässig, 
wenn die Empfangsberechtigung durch schriftliche Vollmacht 
nachgewiesen wird und die Unterlagen dem Wahlberechtigten 
nicht mehr rechtzeitig durch die Deutsche Post AG übersandt 
oder amtlich überbracht werden können.
6. Wer einen Wahlschein hat, kann durch Stimmabgabe (bei 
persönlicher Abholung der Wahlunterlagen an Ort und Stelle) 
oder durch Briefwahl wählen.
Wer durch Briefwahl wählt, muss den Wahlbriefumschlag mit 
den Briefwahlunterlagen so rechtzeitig bei der jeweils darauf an-
gegebenen Anschrift abgeben oder an diese versenden, dass er 
dort spätestens am Wahltage bis 18:00 Uhr eingeht. Der Wahl-
brief kann auch dort abgegeben werden.
Nähere Hinweise sind auf dem Merkblatt zur Briefwahl, das mit 
den Briefwahlunterlagen übergeben wird, zu entnehmen.

Wettin-Löbejün, den 02.05.2024

gez. Klecar
Gemeindewahlleiterin

Wahlbekanntmachung  
zur Kommunalwahl am 09. Juni 2024

1. Am Sonntag, den 09. Juni 2024 findet in der Stadt Wettin-
Löbejün die

Wahl zum Stadtrat der Stadt Wettin-Löbejün 
sowie die 

Wahlen zu den Ortschaftsräten der Ortschaften 
der Stadt Wettin-Löbejün

statt. Die Wahl dauert von 08:00 bis 18:00 Uhr.
2. Die Stadt Wettin-Löbejün ist in 11 allgemeine Wahlbezirke 
eingeteilt.
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in 
der Zeit vom 28.04.2024 bis 19.05.2024 übersandt worden sind, 
sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die 
Wahlberechtigten zu wählen haben.
Die Briefwahlvorstände zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses 
treten am Wahltag um 15:00 Uhr in Raum 2 und 3 des Stadthau-
ses Löbejün unter der Anschrift Am Kirchhof 1 in 06193 Wettin-
Löbejün, OT Löbejün zusammen.
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahllokal des Wahl-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. 
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtli-
chen Personalausweis, Unionsbürger einen gültigen Identitäts-
ausweis, oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln.
Die Stimmzettel für die Kreistagswahl sind von grüner, die 
Stimmzettel für die Stadtratswahlen von gelber und die Stimm-
zettel für die Ortschaftsratswahlen von rosa Farbe.
Die Stimmzettel werden im Wahllokal bereitgehalten und dem 
Wähler bei Betreten des Wahlraums ausgehändigt.
4. Stimmvergabe
Bei der Wahl zum Stadtrat und Ortschaftsrat sowie bei der Wahl 
zum Kreistag hat jeder Wähler bis zu drei Stimmen.
Die Stimmzettel enthalten die im Wahlbereich zugelassenen 
Wahlvorschläge.
Der Wähler kennzeichnet durch Ankreuzen oder in sonstiger ein-
deutiger Weise, welchem Bewerber er seine Stimme/n geben will.
Der Wähler kann auch verschiedene Bewerber eines Wahlvor-
schlags wählen und ist dabei nicht an die Reihenfolge innerhalb 
des Wahlvorschlags gebunden.
Der Wähler kann seine Stimme/n auch Bewerbern verschiede-
ner Wahlvorschläge geben.
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des 
Wahllokals oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeich-
net und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe 
nicht erkennbar ist.

Der Antrag kann schriftlich oder mündlich als Erklärung zur Nie-
derschrift, persönlich oder durch einen Bevollmächtigten einge-
legt werden. Soweit die behaupteten Tatsachen nicht offenkun-
dig sind, sind die erforderlichen Beweismittel beizubringen.
Für das Berichtigungsverfahren gelten die Bestimmungen des 
Kommunalwahlgesetzes sowie der Kommunalwahlordnung für 
das Land Sachsen-Anhalt. Nach dem 24.05.2024, 12:00 Uhr, 
ist ein Einspruch nicht mehr zulässig.
Macht der/die Wahlberechtigte von dem Recht auf Einsichtnah-
me keinen Gebrauch und ergibt sich, dass er im Wählerverzeich-
nis nicht aufgeführt ist, so ist ein aus diesem Grund eingelegter 
Wahleinspruch (§ 50 KWG LSA) unbegründet.
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis spätestens zum 19.05.2024 eine Wahlbe-
nachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss einen Antrag auf Berichtigung des 
Wählerverzeichnisses stellen, um nicht Gefahr zu laufen, dass 
das Wahlrecht nicht ausgeübt werden kann.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen 
ist oder einen Wahlschein hat.
4. Einen Wahlschein erhalten auf Antrag
4.1. die in das Wählerverzeichnis eingetragen Wahlberechtigten,
4.2. die nicht in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlbe-
rechtigten,
a) Wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden die 

Antragsfrist für die Berichtung des Wählerverzeichnisses 
versäumt haben, das gilt hinsichtlich der Kreiswahl auch, 
wenn der Antrag nach § 15 Abs. 4 KWO LSA entschuldbar 
erst nach Ablauf der Antragsfrist vorlegen hat,

b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf 
der Antragsfrist entstanden ist.

4.3. Wahlscheine können beim Einwohnermeldeamt der Stadt 
Wettin-Löbejün bis zum 06.06.2024, 18 Uhr schriftlich oder münd-
lich gestellt werden. Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, 
Fernschreiben, Fernkopie, Telefax E-Mail oder durch sonstige do-
kumentierbare elektronische Übermittlung als gewahrt. Eine fern-
mündliche (telefonische) Antragstellung ist unzulässig.
Antragstellende Personen müssen den Grund für die Erteilung 
eines Wahlscheins glaubhaft machen.
Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vor-
lage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu be-
rechtigt ist.
4.4. Wahlscheine können beantragt werden:
- von in das Wählerverzeichnis eingetragenen wahlberechtig-

ten Personen bis zum 06.06.2024; 18:00 Uhr;
- von nicht in das Wählerverzeichnis eingetragenen wahlbe-

rechtigten Personen unter den unter Nr. 4.2. Buchstaben a) 
bis b) angegebenen Voraussetzungen bzw. von Personen, 
die bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung den Wahl-
raum nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten 
aufsuchen können, bis zum Wahltag, 15:00 Uhr.

Verlorene oder nicht rechtzeitig zugegangene Wahlscheine wer-
den nicht ersetzt. Das gleiche gilt für verlorene Stimmzettel, die 
nach § 25 Abs. 3 Satz 1 KWO LSA ausgegeben worden sind. 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tag 
vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.
5. Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, ob die Wahlbe-
rechtigten vor einem Wahlvorstand wählen wollen, so erhalten 
sie mit dem Wahlschein zugleich
- den/die amtlichen Stimmzettel,
- den amtlichen Stimmzettelumschlag
- den amtlichen, mit der vollständigen Anschrift des Gemein-

dewahlleiters, der Nummer des Wahlscheins und freige-
machten Wahlbriefumschlag

sowie
- das Merkblatt zur Briefwahl.
Wahlberechtigte Personen können diese Unterlagen nachträg-
lich bis spätestens am Wahltage, 15:00 Uhr anfordern. Die 
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3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
4. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der 

Tagesordnung
5. Kontrolle der Niederschrift der 34. Sitzung des Bau- und 

Vergabeausschusses
- öffentlicher Teil-

6. Bauamtsangelegenheiten
7. Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Stadtrates 

und der Ortsbürgermeister
8. Einwohnerfragestunde
nichtöffentlicher Teil:
1. Kontrolle der Niederschrift der 34. Sitzung des Bau- und 

Vergabeausschusses
– nichtöffentlicher Teil-

2. Vergabe von Bauleistungen/Planungsleistungen/Leistun-
gen nach UVgO

3. Bauamtsangelegenheiten
4. Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Stadtrates 

und der Ortsbürgermeister
öffentlicher Teil:
9. Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefassten Be-

schlüsse
10. Schließung der Sitzung

gez. Veit-Kilian Jäger
Vorsitzender Bau- und Vergabeausschuss

Hinweis.
Die weiter untergliederte Tagesordnung wird gemäß § 20 Abs. 3 
der Hauptsatzung der Stadt Wettin-Löbejün in der Fassung vom 
28.05.2020 auf der Website der Stadt Wettin-Löbejün (www.
stadt-wettin-loebejuen.de) bekannt gemacht.

Hinweisbekanntmachung der 31. Sitzung 
des Haupt- und Finanzausschusses der 
Stadt Wettin-Löbejün der Wahlperiode  

2019 bis 2024

Die 31. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt 
Wettin-Löbejün der Wahlperiode 2019 bis 2024 findet am Don-
nerstag, den 23.05.2024 um 17:00 Uhr im Raum 2 des Stadt-
hauses Löbejün unter der Anschrift Am Kirchhof 1 in 06193 
Wettin-Löbejün, OT Löbejün statt.

Tagesordnung:
öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
4. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der 

Tagesordnung
5. Kontrolle der Niederschrift der 30. Sitzung des Haupt- und 

Finanzausschusses
- öffentlicher Teil-

6. Beratung und Beschluss/ Abstimmung von Tagesord-
nungspunkten

7. Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Stadtrates 
und der Ortsbürgermeister

8. Einwohnerfragestunde
nichtöffentlicher Teil:
1. Kontrolle der Niederschrift der 30. Sitzung des Haupt- und 

Finanzausschusses
– nichtöffentlicher Teil-

2. Grundstücks- und Vermögensangelegenheiten
3. Rechtsangelegenheiten
4. Personalangelegenheiten

5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhand-
lung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnis-
ses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit 
das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.
6. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl in 
der Stadt,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemein-
debehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Wahl-
umschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen 
und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in verschlossenem 
Wahlumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so 
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stel-
le übersenden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 
Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen 
Stelle abgegeben werden.
7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben. Ein Wähler, der des Lesens unkundig 
oder durch körperliches Gebrechen behindert ist, den Stimm-
zettel so zu kennzeichnen und in die Wahlurne zu legen oder 
das Wahlgerät selbständig zu bedienen, bestimmt eine Person, 
deren Hilfe er sich bei der Stimmabgabe bedienen will und teilt 
dies dem Wahlvorsteher mit. Auf Wunsch des Wählers kann ein 
Mitglied des Wahlvorstandes Hilfe leisten.
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der 
Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbu-
ches).
8. Sonstige Hinweise für die Wähler:
8.1. Der Wähler hat sich auf Verlangen des Wahlvorstandes über 
seine Person auszuweisen.
8.2. Der Wähler, der keinen Wahlschein besitzt, kann seine Stim-
me nur in dem für ihn zuständigen Wahllokal abgeben.
8.3. Der Wähler, der einen Wahlschein besitzt, kann in dem 
Wahlbereich, für den der Wahlschein gilt, an der Wahl der Ver-
tretungen durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 
dieses Wahlbereiches oder durch Briefwahl teilnehmen.
8.4. Bei verbundenen Wahlen sind die Stimmzettel bei der 
Urnenwahl getrennt zu falten, bei der Briefwahl sind sie in 
einen gemeinsamen Wahlumschlag zu legen
Die Wahl ist öffentlich und jedermann hat Zutritt zum Wahlraum, 
soweit dies ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist.

Wettin-Löbejün, den 15.05.2024

gez. A. Klecar
Gemeindewahlleiterin

Stadt Wettin-Löbejün

Hinweisbekanntmachung der 35. Sitzung 
des Bau- und Vergabeausschusses der 
Stadt Wettin-Löbejün der Wahlperiode  

2019 bis 2024
Die 35. Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses der Stadt 
Wettin-Löbejün der Wahlperiode 2019 bis 2024 findet am 
Dienstag, den 21.05.2024 um 17:00 Uhr im Sitzungssaal des 
Rathauses Wettin unter der Anschrift Burgstraße 1 in 06193 
Wettin-Löbejün, OT Wettin statt.

Tagesordnung:
öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung
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Bauen und Stadtentwicklung

Öffentliche Bekanntmachung  
der Stadt Wettin-Löbejün

Inkrafttreten des Bebauungsplanes  
„Zum Wäldchen 1“ in Plötz

Der Stadtrat der Stadt Wettin-Löbejün hat am 28.09.2023 den 
Bebauungsplan „Zum Wäldchen 1“ in Plötz in der Fassung vom 
August 2023 bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und der 
textlichen Festsetzung (Teil B) als Satzung beschlossen. Die Be-
gründung nebst Anlagen wurde gebilligt.
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB orts-
üblich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der 
Bebauungsplan „Zum Wäldchen 1“ in Plötz in Kraft.
Der Bebauungsplan wird mit der Begründung einschließlich der 
Anlagen im Fachbereich Bauen und Stadtentwicklung der Stadt 
Wettin-Löbejün, OT Löbejün, Markt 1 in 06193 Wettin-Löbejün 
während der Dienststunden
Montag 9.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr
Freitag 9.00 - 12.00 Uhr
unbefristet bereitgehalten. Auf Verlangen wird über den Inhalt 
des Bebauungsplanes Auskunft gegeben. Des Weiteren kann 
der Bebauungsplan auf der Internetseite der Stadt Wettin-Löbe-
jün www.stadt-wettin-loebejuen.de eingesehen werden.
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln 
der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB 
wird hingewiesen.
Unbeachtlich werden demnach:
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Stadt Wettin-Löbejün geltend 
gemacht worden sind. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verlet-
zung oder den Mangel begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 
BauGB).
Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädi-
gungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene 
Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

Wettin-Löbejün, den 29.04.2024

gez. Klecar
Bürgermeisterin

Freie Wohnungen der Stadt Wettin-Löbejün
Wohnungen in der Stadt Wettin-Löbejün zu vermieten
OT Gimritz
Kirchberg 14 (1. OG) 4-Raum-Wohnung ca. 95 m²
OT Plötz
Kreisstr. 28a (1. OG-r.) 3-Raum-Wohnung ca. 61 m²
OT Löbejün
Bahnhogfstr. 4 (1. OG-r.) 3-Raum-Wohnng ca. 63,72 m²
OT Priester

5. Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Stadtrates 
und der Ortsbürgermeister

öffentlicher Sitzungsteil
9. Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefassten Be-

schlüsse
10. Schließung der Sitzung

gez. Antje Klecar
Bürgermeisterin

Hinweis.
Die weiter untergliederte Tagesordnung wird gemäß § 20 Abs. 3 
der Hauptsatzung der Stadt Wettin-Löbejün in der Fassung vom 
28.05.2020 auf der Website der Stadt Wettin-Löbejün (www.
stadt-wettin-loebejuen.de) bekannt gemacht.

Hinweisbekanntmachung der 36. Sitzung 
des Stadtrates der Stadt Wettin-Löbejün  

der Wahlperiode 2019 bis 2024
Die 36. Sitzung des Stadtrates der Stadt Wettin-Löbejün 
der Wahlperiode 2019 bis 2024 findet am Donnerstag, den 
30.05.2024 um 17:00 Uhr in der Gaststätte des Historischen 
Stadtgutes in Löbejün unter der Anschrift Kämnitz 1 in 06193 
Wettin-Löbejün, OT Löbejün statt.

Tagesordnung:
öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der feh-

lenden Mitglieder des Stadtrates
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
4. Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung 

und Feststellung der Tagesordnung
5. Abstimmung über die Niederschrift der 35. Sitzung des 

Stadtrates -öffentlicher Sitzungsteil-
6. Bericht der Bürgermeisterin über die Ausführung gefasster 

Beschlüsse
7. Bekanntgabe von amtlichen Mitteilungen durch die Bürger-

meisterin
8. Bekanntgabe der von den beschließenden Ausschüssen 

gefassten Beschlüsse
9. Kurzinformation aus den beratenden Ausschüssen durch 

die Ausschussvorsitzenden
10. Beschlussfassung – öffentlicher Sitzungsteil
11. Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Stadtrates 

und der Ortsbürgermeister
12. Einwohnerfragestunde
nichtöffentlicher Teil:
1. Kontrolle der Niederschrift der 35. Sitzung des Stadtrates

– nichtöffentlicher Sitzungsteil -
2. Beschlussfassung nichtöffentlicher Sitzungsteil
3. Bekanntgabe von amtlichen nichtöffentlichen Bekanntma-

chungen durch die Bürgermeisterin
4. Anfragen und Anregungen der Mitglieder des Stadtrates 

und der Ortsbürgermeister
öffentlicher Sitzungsteil
13. Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefassten Be-

schlüsse
14. Schließung der Sitzung
Mit freundlichen Grüßen

gez. Norbert Fritzsch
Vorsitzender des Stadtrates

Hinweis.
Die weiter untergliederte Tagesordnung wird gemäß § 20 Abs. 3 
der Hauptsatzung der Stadt Wettin-Löbejün in der Fassung vom 
28.05.2020 auf der Website der Stadt Wettin-Löbejün (www.
stadt-wettin-loebejuen.de) bekannt gemacht.
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Unterhaltungsverband „Untere Saale”

Öffentliche Bekanntmachung zur  
Durchführung der Gewässerunterhaltung

Gemäß der Festlegungen in den §§ 52, 54 und 66 des Wasser-
gesetzes LSA (WG LSA) in der aktuellen Fassung, der Satzung 
des Verbandes §§ 2 und 4 in der aktuellen Fassung, gibt der 
Unterhaltungsverband „Untere Saale“ bekannt, dass in der Zeit 
vom 01. Juni 2024 bis 31. März 2025 an den Verbandsgewäs-
sern (Gewässer II. Ordnung) Unterhaltungsarbeiten durchge-
führt werden.

Hinweise:

1. Die Eigentümer oder Nutzer der Anliegergrundstücke haben 
den ausführenden Firmen sowie den Dienstkräften des Ver-
bandes Zutritt zu diesen Gewässern sowie die notwendige 
Bau- und Arbeitsfreiheit an den Gewässern zu gewähren.

2. Anlieger und Hinterlieger haben lt. WG LSA ebenso zu dul-
den, dass der Aushub auf ihren Grundstücken eingeebnet 
wird, sofern es die bisherige Nutzung nicht dauernd beein-
trächtigt.

3. Der Unterhaltungszeitraum umfasst alle Unterhaltungsar-
beiten in allen Mitgliedsgemeinden. Es besteht kein Grund 
zur Beunruhigung oder Besorgnis, wenn im August oder 
September noch nicht alle Gewässer unterhalten worden 
sind. Eine Mahd aus rein optischen Gesichtspunkten erfolgt 
durch uns nicht.

4. Generell ist Gewässerunterhaltung immer eine voraus-
schauende Maßnahme, d. h. mit den Arbeiten wird die hyd-
raulische Leistungsfähigkeit für mögliche Starkabflüsse im 
Herbst und insbesondere im folgenden Frühjahr gesichert.

Jährlich wiederkehrende Arbeiten (Böschungsmahd und Sohl-
krautung) werden erst zu Beginn der Arbeiten aufgrund der tat-

Alte Dorfstr. 2 (DG-hinten-l.) 2-Raum-Wohnung ca. 51 m²
Nähere Informationen erhalten Sie unter:

Stadt Wettin-Löbejün
Ortsteil Rothenburg
Gebäudemanagement
Am Kindergarten 10
Ansprechpartner: Frau Rössel/Sturzebecher
Telefon: 034691 21038
Fax: 034691 21039
E-Mail: wohnungswesen@mail-wl.de
Sprechzeiten: dienstags 9.00 - 12.00 Uhr 

und 13.00 - 18.00 Uhr

Bürgerservice

Leinenpflicht während  
der Brut- und Setzzeit

Vom 1. März bis zum 15. Juli gilt in Sachsen-Anhalt die Brut- 
und Setzzeit. Fast alle Wildtiere bekommen in diesem Zeitraum 
ihren Nachwuchs. Aus diesem Grund sollten Wildtiere nicht ge-
stört werden und benötigen besonders viel Ruhe und Schutz.
Wildtiere können durch Stress, den ein freilaufender Hund ver-
ursacht, beeinträchtigt werden. Dies kann zu schwerwiegenden 
Folgen für die Populationen der Wildtiere führen. Darum regelt 
der Gesetzgeber die Anleinpflicht im Landeswaldgesetz Sach-
sen-Anhalts.
Übernehmen Sie Verantwortung und führen Sie ihren geliebten 
Vierbeiner an der Leine. Wir setzen auf Ihr Verständnis und Mit-
gefühl.

gez. die Jagdgenossenschaft Domnitz in Zusammenarbeit mit 
dem Bürgerservice der Stadt Wettin-Löbejün

Erste gemeinsame  
Jahreshauptversammlung der  

Feuerwehren der Stadt Wettin-Löbejün
Am 22.03.2024 haben der Stadtwehrleiter und die Bürgermeis-
terin zur ersten gemeinsamen Jahreshauptversammlung aller 
elf Ortsfeuerwehren der Stadt Wettin-Löbejün eingeladen. Zir-
ka 130 Mitglieder folgten dieser Einladung in die Stadthalle des 
Historischen Stadtgutes Löbejün.
Nach Begrüßung durch den Stadtwehrleiter Michael Walter 
blickte dieser in seiner Rede auf das vergangene Jahr 2023 zu-
rück und wertete zum Beispiel die Mitgliederentwicklung, ab-
solvierte Fortbildungen und erfolgte Feuerwehreinsätze aus. 
Insgesamt haben unsere Freiwilligen Feuerwehren 396 Mitglie-
der, davon 133 Nachwuchskräfte in der Kinder- und Jugendfeu-
erwehr. Zu insgesamt 178 Einsätzen rückten die Feuerwehren 
aus, unter anderem zu 63 Bränden, 19 Verkehrsunfällen und 88 
Hilfeleistungen.
Auch der Kreisbrandmeister Marcus Heller, welcher an der 
Hauptversammlung teilnahm, und unsere Bürgermeisterin Antje 
Klecar dankten in ihren Grußworten herzlich für den Einsatz der 
Kameradinnen und Kameraden. Diese Frauen und Männer ste-
hen rund um die Uhr für Einsätze zur Verfügung.
Anschließend berichteten der Stadtkinder- und Jugendwart und 
sein Stellvertreter über die Aktivitäten des Feuerwehrnachwuchs 
im Jahr 2023.
Weiterhin wurden im Rahmen der Jahreshauptversammlung fei-
erlich die Beförderungen und Berufungen vorgenommen sowie 
langjährige Kameradinnen und Kameraden für ihre Treue und ihr 
Engagement geehrt.
Im Anschluss ließen alle bei gemütlichem Zusammensein, lecke-
rem Essen und guten Gesprächen den Abend ausklingen.

gez. J. Schulze
SB Brandschutz/Feuerwehren
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4. Generell ist die Gewässerunterhaltung immer eine voraus-
schauende Maßnahme, d.h., mit den Arbeiten wird die hyd-
raulische Leistungsfähigkeit für mögliche Starkabflüsse im 
Herbst und insbesondere im folgenden Frühjahr gesichert.

Jährlich wiederkehrende Arbeiten (Böschungsmahd und Sohl-
krautung) werden erst zu Beginn der Arbeiten aufgrund der tat-
sächlichen Bedingungen/hydraulische Schwerpunkte, Erreich-
barkeit, Witterung, technologische Fragen zeitlich durch den 
verantwortlichen Verband eingeordnet.
Für Rückfragen und erforderliche Abstimmungen stehen Ihnen 
als Ansprechpartner zur Verfügung:
Herr Hendrich
Herr Loß
vom UHV „Westliche Fuhne/Ziethe“ in 06406 Bernburg, 
OT Peißen, Tel. 03471 310840.

Peißen, 17.04.2024

gez. Hendrich
Geschäftsführer

Informationen

Stadt Wettin-Löbejün

Gratulation
„Glück ist ein Wunderding.
Je mehr man davon gibt,  

desto mehr hat man.“
(Madame de Staël)

Sehr geehrte Jubilare des Monats Mai,
zum Geburtstag herzliche Glückwünsche, alles Gute und ein 
wunderbares neues Lebensjahr!

Ihre Bürgermeisterin
Antje Klecar

Veranstaltungskalender  
Mai/Juni 2024

Datum Beginn /  
Veranstaltungsort

Veranstaltung Ort

16.05.2024 15.00 Uhr / Lehm-
loch Nauendorf

Eröffnung des Ge-
nerationengartens

Nauen-
dorf

20.05.2024 11.00 Uhr /
 Pögritzmühle

Mühlenfest Wettin

24.05.2024 20.00 Uhr / Saa-
leKiez

Konzert Freddy 
Fischer

Brachwitz

25.05.2024 14.00 Uhr / 
Feuerwehr 
Rothenburg

Tag der offenen 
Tür FFW Rothen-
burg

Rothen-
burg

26.05.2024 15.00 Uhr / 
Kirche Döblitz

Akkordeonkonzert 
„Duo Zirkler“

Döblitz

31.05.2024 15.00 Uhr / 
Dorfanger Neutz

Kinderfest Neutz

01.06.2024 10.00 Uhr / 
Schießplatz 
Liebecke

Kinder- und 
Jugendfest

Wettin

01.06.2024 14.00 Uhr / 
Alter Pfarrgarten 
Domnitz

Fest 
zum Kindertag

Domnitz

sächlichen Bedingungen (hydraulische Schwerpunkte, Erreich-
barkeit, Witterung, technologische Fragen) zeitlich durch den 
verantwortlichen Verband eingeordnet.
Einsichtnahme in die Liste der Verbandsgewässer sowie nähere 
Auskünfte sind in der Geschäftsstelle des Verbandes möglich.
Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass mit WG LSA  
§ 64 festgelegt ist, dass Eigentümer der Grundstücke die Mehr-
kosten der Gewässerunterhaltung zu ersetzen haben, wenn sich 
die Kosten für die Unterhaltung erhöhen, weil ein Grundstück in 
seinem Bestand besonders zu sichern ist, oder weil eine Anla-
ge in oder am Gewässer sie erschwert und wenn der Unterhal-
tungspflichtige den Kostensatz geltend macht. Mehrkosten ent-
stehen, wenn von den Grundstücken oder Anlagen nachteilige 
Auswirkungen ausgehen, die zusätzliche Unterhaltungskosten 
verursachen (z. B. Handarbeit).

Anschrift der Geschäftsstelle:
Unterhaltungsverband „Untere Saale“ Brachwitzer Straße 17
06118 Halle Saale
Tel.: 0345 5633193
Fax: 0345 5633194
E-Mail: info@uhv-us.de

Halle, den 18. April 2024

Unterhaltungsverband  
„Westliche Fuhne/Ziethe„ Peißen

Öffentliche Bekanntmachung zur Durchführung der 
Gewässermahd an Gewässern 2. Ordnung

Entsprechend der Festlegungen in den §§ 52/54 und 66 des 
Wassergesetzes LSA in der aktuellen Fassung, der Satzung des 
Verbandes §§ 2 und 4 in der aktuellen Fassung teilt der Unter-
haltungsverband „Westliche Fuhne/Ziethe“ Peißen mit, dass in 
der Zeit von
voraussichtlich ab Ende Juni bis Ende Dezember 2024
die erforderlichen Gewässerunterhaltungsarbeiten an den Ge-
wässern 2. Ordnung im Verbandsgebiet durchgeführt werden.
Die Unterhaltungsarbeiten führt der Verband mit eigenem Per-
sonalbestand durch.
Hinweise:
1. Anlieger und Hinterlieger haben zu dulden, dass der Unter-

haltungspflichtige die Grundstücke betritt, vorübergehend 
benutzt, ...!

2. Anlieger und Hinterlieger haben lt. WG LSA ebenso zu dul-
den, dass der Aushub auf ihren Grundstücken eingeebnet 
wird, sofern es die bisherige Nutzung nicht dauernd beein-
trächtigt.

3. Der Unterhaltungszeitraum umfasst alle Unterhaltungsar-
beiten in allen Mitgliedsgemeinden. Es besteht absolut kein 
Grund zur Beunruhigung und Besorgnis, wenn im August 
oder September noch nicht alle Gewässer unterhalten wor-
den sind. Eine Mahd aus rein optischen Gesichtspunkten 
erfolgt durch uns nicht!
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Burg-Gymnasium Wettin

„Flaschenpfand für Sportgeräte“

Dieser Aufruf, verfasst von der Fachschaft Sport des Burg-Gym-
nasiums Wettin, hing für zwei Monate im Edeka-Markt Rock-
mann in Löbejün direkt neben dem Pfandautomaten.
Viele Einkaufende zeigten Herz und lösten ihren Pfandbon nicht 
an der Kasse ein, sondern steckten ihn in den Sammelbriefkas-
ten, um für die Beschaffung neuer Sportgeräte zu spenden.

Dabei kamen 121,75 € zusammen, die uns helfen, den Schüle-
rinnen und Schülern noch bessere Bedingungen im Sportunter-
richt und den Arbeitsgemeinschaften zu ermöglich. So werden 
wir verschlissene Tischtennisnetze und Badmintonschläger er-
neuern können.
Wir möchten als Schulgemeinschaft des Burg-Gymnasiums 
Wettin allen Spendern und Spenderinnen deshalb herzlich 
„DANKE“ sagen!

08.06.2024 14.00 Uhr / 
Mittelweg

Koppelfest Schlettau

08.06.2024 17.00 Uhr / Dorf-
kirche Dornitz

Konzert und Ver-
nissage

Dornitz

08.06.2024 15.00 Uhr / Kirche 
St. Nikolai

Schuljahresab-
schlusskonzert der 
KMS Carl Loewe

Wettin

11.06.2024 17.00 Uhr / 
Templerkapelle

Kleines Gitarren-
konzert der KMS 
Carl Loewe

Mücheln

13.06.2024 15.00 Uhr / 
Grundschule 
Wettin

Mittelalterfest Wettin

14.06.2024 20.00 Uhr / Dorf-
gemeinschafts-
haus

Fußball-EM Gimritz

14.06.2024 14.00 Uhr / Histo-
risches Stadtgut 
Löbejün

Heimatfest, 
abends Public 
Viewing

Löbejün

15.06.2024 10.00 Uhr / Histo-
risches Stadtgut 
Löbejün

Heimatfest, 
abends Tanz-
veranstaltung

Löbejün

15.06.2024 15.00 Uhr / Kirche 
St. Petri

Konzert des 
Kammerchores 
„TonArt“

Löbejün

15.06.2024 15.00 Uhr / 
Felsenbühne

Brachwitz rockt! Brachwitz

16.06.2024 10.00 Uhr / 
Schießanlage 
„An der Voigtei 2“

Stadtkönigschie-
ßen

Löbejün

Schulen
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Donnerstag, 06.06.2024
um 16:00 Uhr
in der Nikolaikirche
Von dem uns umgebenden Saalewasser inspiriert greifen die 
Schülerinnen und Schüler Elemente, Tiere und Pflanzen aus der 
Wasser-und Unterwasserwelt auf. Dabei lassen sie ihrer Fan-
tasie auch freien Lauf und entwickeln z.B. in der Technik der 
Decalcomanie (Farbabzug) tolle Wasserwesen und unheimliche 
Einblicke unter die Wasseroberfläche. Fotografie, Druck, Plastik 
und großformatige Malereien sind hierbei zu sehen. Die Schüle-
rinnen und Schüler laden ein, ihre verbildlichte Vorstellungskraft 
und neu erlerntes Darstellungsvermögen mit ihnen zu teilen.
Dazu findet eine Vernissage in der Nikolaikirche am 06. Juni um 
16 Uhr mit kleinem Rahmenprogramm statt.
Herzliche Einladung!

Frau Schumacher
FL Kunst & Biologie
Am Burg – Gymnasium Wettin

Kirchennachrichten

Katholische Gemeinden „St. Josef“ Löbejün, 
„St. Petrus“ Wettin und „St. Michael“ Ostrau

Pfingsten, Sonntag, 19.05.
09.00 Uhr Heilige Messe in Ostrau
10.30 Uhr Heilige Messe in Wettin
Montag, 20.05.
10.00 Uhr Wortgottesfeier in Krosigk
Dreifaltigkeitssonntag, Sonntag, 26.05.
09.00 Uhr Heilige Messe in Löbejün
Fronleichnam, Donnerstag, 30.05.
18.00 Uhr Heilige Messe in Dölau mit Prozession
9. Sonntag im Jahreskreis, Sonntag, 02.06.
09.00 Uhr Heilige Messe in Wettin
09.00 Uhr Wortgottesfeier in Ostrau

Ein besonderer Dank gilt der Geschäftsführerin des Edeka-
Marktes in Löbejün, Frau Claudia Rockmann, die diese Aktion 
angeregt und erfolgreich umgesetzt hat!

Text und Foto: H. Schönlein
Fachschaft Sport
Burg-Gymnasium Wettin

Liebe Kunstbegeisterte,

wir freuen uns, euch herzlich zum Sommer-Kunst-Camp auf 
dem Burg-Gymnasium Wettin einzuladen! Nach einer längeren 
Pause ist es endlich wieder so weit: Wir kommen zusammen 
und erkunden mit Pinsel und Zeichenstift gemeinsam unsere 
Umgebung und erforschen die Natur.

Datum: 24. Juni bis 28. Juni 2024 - Montag - Freitag von 09 - 
16 Uhr

Ort: Burg Gymnasium Wettin
Programm-Highlights:

• Herstellung von Aquarellfarben aus natürlichen Materialien
• Malen und Zeichnen in der inspirierenden Umgebung der Na-

tur von Wettin
• Experimente mit verschiedenen Aquarelltechniken
• Gemeinsame kreative Herausforderungen und Gruppenpro-

jekte
• Abschlussausstellung der entstandenen Kunstwerke für El-

tern und Gäste
Das Sommer-Kunst-Camp bietet eine einzigartige Gelegenheit, 
neue Techniken zu erlernen, die Kreativität zu entfesseln und 
gleichgesinnte Kunstfreunde kennenzulernen.
Wir freuen uns darauf, mit euch eine Woche voller Kunst und 
kreativer Entdeckungen zu erleben!

Herzliche Grüße,

Christian Nebel
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Aktuelles für alle Gemeinden

Konfirmanden
18.06.2024 Elternabend Vorkonfirmanden
19.00 Uhr Gemeindezentrum Teicha
Zu den Konfirmandentagen gibt es gesonderte Einladungen.

Taizé-Andacht
29.05.2024
19.30 Uhr Kirche St. Johannis Domnitz

Konzerte
06.06.2024 Vernissage des Burggymnasiums
16.00 Uhr Kirche St. Nikolai Wettin
08.06.2024 Sommerkonzert
17.00 Uhr Dorfkirche Dornitz

Unerhörtes Mitteldeutschland
15.06.2024
15.00 Uhr Kirche St. Petri Löbejün

Kammerchor Tonart Halle

Kirchengemeindeverband Wettin
Gottesdienste

16.05.2024 Andacht
16.00 Uhr Betreuungszentrum Lettewitz
19.05.2024 Pfingstsonntag
10.00 Uhr Kirche St. Petri Löbejün
11.00 Uhr Kirche St. Georg Gimritz
19.05.2024 Konfirmations-GD
14.00 Uhr Kirche St. Nikolai Wettin
26.05.2024
09.30 Uhr Kirche St. Marien Rothenburg
11.00 Uhr Kirche St. Johannis Domnitz
09.06.2024
11.00 Uhr Kirche St. Petri Löbejün
14.00 Uhr Kirche St. Michael Brachwitz
16.06.2024 Familien-GD
10.00 Uhr Kirche St. Nikolai Wettin
23.06.2024
11.00 Uhr Kirche St. Georg Gimritz
27.06.2024 Andacht
16.00 Uhr Betreuungszentrum Lettewitz

Kinderpfarrhaus
15.05.2024 15.30 Uhr Pfarrhaus Wettin
28.05,2024 16.30 Uhr Kirche Löbejün
29.05.2024 15.30 Uhr Pfarrhaus Wettin
30.05.2024 16.30 Uhr Pfarrhaus Brachwitz
18.06.2024 16.30 Uhr Kirche Löbejün

Kinder- und Familientreff mit Birgit Malinowski
Im Pfarrhaus Domnitz immer 15.30 Uhr
17.05. Kinderkirche m. Geschichten u. Liedern
14.06. basteln und kreativsein
21.06. kochen, backen u. Beisammensein
Kontakt Birgit Malinowski:
Tel. 0176 54012810 7 / birgit.malinowski@ekmd.de

Gemeindenachmittag
15.05.2024 14.30 Uhr Pfarrhaus Brachwitz
22.05.2024 15.00 Uhr Kirche St. Petri Löbejün
11.06.2024 14.30 Uhr Pfarrhaus Wettin
12.06.2024 14.30 Uhr Pfarrhaus Brachwitz
19.06.2024 15.00 Uhr Kirche St. Petri Löbejün

Gott und die Welt-Treff - Domnitz
Kontakt: Mechthild Lattorff, Domnitz, Alte Hallesche Str. 12
mechthildlattorff@gmx.de

10. Sonntag im Jahreskreis, Sonntag, 09.06.
09.00 Uhr Heilige Messe in Löbejün
11. Sonntag im Jahreskreis, Sonntag, 16.06.
09.00 Uhr Heilige Messe in Wettin
09.00 Uhr Heilige Messe in Ostrau

Der Mai ist dieses Jahr prall von Festen: Am 9. Mai Christi Him-
melfahrt, 10 Tage später das Pfingstfest und zum Monatsende 
am 30. Mai Fronleichnam. Die Vielzahl der Feste tut uns gut. Sie 
sind jedes Mal eine Gelegenheit, inne zu halten, zur Ruhe zu 
kommen und erneut Kraft für den Alltag zu schöpfen. Zugleich 
auch eine Möglichkeit, den eigenen Glauben zu vertiefen und 
wieder einmal Ausschau zu halten nach Gott im Himmel und auf 
Erden bei den Menschen.
Viel Freude beim Entdecken Ihrer Möglichkeiten wünscht Ihnen

Pfr. Joh. Werner.

Evangelische Kirchennachrichten  
im Mai und Juni 2024

Monatsspruch Mai
„Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist 
mir erlaubt, aber nichts soll Macht haben über mich.“ 
        (1.Korinther 6,12)
Besinnung
Liebe Gemeindemitglieder!
Ich möchte Sie heute mit dem Frühlingslied „Wie lieblich ist der 
Maien“ grüßen.
Martin Behm schrieb es im Jahr 1606.
1. Wie lieblich ist der Maien
aus lauter Gottesgüt,
des sich die Menschen freuen,
weil alles grünt und blüht.
Die Tier sieht man jetzt springen
mit Lust auf grüner Weid,
die Vöglein hört man singen,
die loben Gott mit Freud.

2. Herr, dir sei Lob und Ehre
für solche Gaben dein!
Die Blüt zur Frucht vermehre,
lass sie ersprießlich sein.
Es steht in deinen Händen,
dein Macht und Güt ist groß;
drum wollst du von uns wenden
Mehltau, Frost, Reif und Schloß’.

3. Herr, lass die Sonne blicken
ins finstre Herze mein,
damit sich’s möge schicken,
fröhlich im Geist zu sein,
die größte Lust zu haben
allein an deinem Wort,
das mich im Kreuz kann laben
und weist des Himmels Pfort.

4. Mein Arbeit hilf vollbringen
zu Lob dem Namen dein
und lass mir wohl gelingen,
im Geist fruchtbar zu sein;
die Blümlein lass aufgehen
von Tugend mancherlei,
damit ich mög bestehen
und nicht verwerflich sei.

Ich wünsche Ihnen eine gute Frühlingszeit.
Auch bitte ich Sie weiterhin für die Menschen in der Ukraine und 
im Nahen Osten zu beten.

Viele Grüße
Pfarrer Christoph Schulz
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Kirchenengel
Es treffen sich junge Familien mit Kindern von 1 Jahr bis zum 
Vorschulalter im Gemeindezentrum.
Immer am zweiten und vierten Donnerstag im Monat von 15:45 – 
16:45 Uhr.
Miteinander singen, spielen, Kreatives Gestalten und, und, und.
Wir freuen uns auf weitere Interessierte!
Infos bei Bettina Prüß & David Joram

Musik im Pfarrbereich
Dienstags: Posaunenchor
19.00 Uhr Gemeindezentrum Teicha
Montags: Kirchenchor
17.45 Uhr Gemeindezentrum Teicha

Kinderzeltnacht – 07./08. Juni 2024
im Pfarrgarten in Nauendorf
Euch erwartet wieder ein buntes Programm:
Freitag, 09. Juni ab 16:30 Uhr werden die Zelte aufgebaut und 
das Abendbrot gerichtet, um 18 Uhr ist Abendessen und dann 
geht’s los; Geschichten, Basteln, Theater, Lagerfeuer, Lieder …
Am Samstag, 10. Juni um 14 Uhr, kommen die Eltern mit lecke-
rem Kuchen und um die Zelte und die Sachen einzupacken.
In fröhlicher Runde im herrlichen Garten unter dem großen Baum 
mit der langen Schaukel, bei Getränken und Kuchen klingt unse-
re gemeinsame Zeit dann gegen 17 Uhr aus.
Wer? Kinder ab 6 Jahre
Wo? Schlafen im Zelt / Gemeindehaus (bei plötzlichem Re-

gen)
Kosten: 10 €
Info „ev.pfarramtteicha@t-online.de“

Café Plus
12.06.2024 „Bestattungskultur“
14.30 Uhr Gemeindezentrum Teicha mit Herrn Christian Funke

Konzert zur Orgelreihe „ORGEL-plus“ 2024
Auch in diesem Jahr laden wir ein zur Orgelreihe „ORGEL-plus“. 
Die Konzerte finden statt von Mai bis Oktober meist am 4. Sonn-
tag im Monat um 17:00 Uhr in der St. Mauritius Kirche in Teicha.
26.05.2024 Orgel plus Gesang
17.00 Uhr Kirche St. Mauritius Teicha
Es musizieren G. Ullrich und K. Lange an den Tasten, mit der 
Stimme E. Baumgarten und Trompete A. Männchen.
Eintritt ist frei!

Orgelkonzert in der Chorturmkirche Sylbitz
26.05.2024
15:30 Uhr Chorturmkirche in Sylbitz

Tim Dietrich Meyer und der Flötistin Chr.Rost

Cellokonzert in der Nicolaikirche Gutenberg
16.06.2024 Barockmusik für Cello
17.00 Uhr Kirche Gutenberg

Es musiziert Herr Ludwig Frankmar aus Berlin.
Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten!

Jubiläumskonfirmation 2024
Der Termin für die Jubiläumskonfirmation ist der 29. September 
2024 um 14 Uhr, gemeinsam mit dem Erntedankgottesdienst in 
der Kirche Teicha. Im Anschluss gibt es im Gemeindezentrum 
Teicha eine gemeinsame Kaffeetafel.
Weitere Interessierte können sich melden unter der Te-
lefonnummer 034606 20333 oder eine Mail senden an 
Ev.PfarramtTeicha@t-online.de oder ganz klassisch einen Brief 
per Post an: Evangelisches Pfarramt Teicha, OT Teicha, Dorf-
platz 19, 06193 Petersberg.
Sprechzeiten:
im Pfarrhaus Teicha:

Hauskreis Lehmann - Brachwitz
Kontakt: Silke u. Michael Lehmann, Am Burgwall 43
silkemichael.lehmann@googlemail.com
Kontakt:
Büro-Öffnungszeiten Frau Grunert:
Kirche St. Petri Löbejün, Sakristeieingang

Mittwoch: 8.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag: 8.00 bis 11.30 Uhr
Tel.: 034603 77277

Kirchengemeinde Schlettau
Gottesdienste
nächster Gottesdienst für alle Gemeinden:

09.05.2024 Himmelfahrt
14.00 Uhr auf dem Petersberg

Die Schwestern und Brüder feiern an diesem Tag ihr 
25-jähriges Dienstjubiläum auf dem Petersberg. Die 
Predigt im Festgottesdienst um 14 Uhr wird unser 
Landesbischof Friedrich Kramer halten.
Anschließend gibt es ein Kaffeetrinken. Auch alle 
Gemeinden und Gemeindemitglieder aus der Um-
gebung sind dazu eingeladen.

02.06.2024
09.00 Uhr Kirche St. Maien Schlettau

GEMEINDEFEST
Das diesjährige Gemeindefest für alle Gemeinden im Pfarrbe-
reich Ostrau findet am Sonntag, dem 9. Juni 2024, ab 14 Uhr in 
Ostrau statt.
Auch alle Interessierten aus Schlettau sind dazu eingeladen.
Evangelisches Pfarramt Ostrau
OT Ostrau
Pfarrer Christoph Schulz
Karl-Marx-Str. 89
06193 Petersberg
Tel. 034600-20284

Kirchengemeinde Nauendorf mit Merbitz und Priester
Monatsspruch Juni
„Mose sagte: Fürchtet euch nicht! Bleibt stehen und schaut zu, 
wie der Herr euch heute rettet!“       (2. Mose 14,13)

19.05.2024 Pfingstsonntag
10.00 Uhr Kirche Sennewitz
14.00 Uhr Kirche St. Petri Wettin
20.05.2024 Pfingstmontag
10.30 Uhr Stiftskirche Petersberg
26.05.2024 Trinitatis
10.00 Uhr Kirche St. Wenzel Nauendorf
23.06.2024
10:00 Uhr Kirche St. Wenzel Nauendorf
29.06.2024 Johannesfest
17:00 Uhr Morl

Kinder in der Kirche
Herzliche EINLADUNG zum KINDERPFARRHAUS,
wie immer in Teicha im Gemeindezentrum
dienstags
16:00 Uhr  Pfarrhaus Teicha
(Kaffee, Andacht, Thema, Basteln, Spiele …)
Hier können wir...

- Geschichten von Gott und der Welt kennenlernen,
- einen netten Kaffeeklatsch erleben,
- ganz wilde und auch ruhige Spiele im Garten mit anderen 

Kindern probieren,
- Spaß an Basteln und Experimenten haben.
Kommt doch mal vorbei und macht mit! Und wenn Eltern mit-
kommen möchten, sind sie beim Kaffee herzlich willkommen.
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schluss der Festtage. Zu diesem Abschlusskonzert platzte die 
altehrwürdige St. Petrikirche aus allen Nähten. Wer weiß, ob sie 
in ihrer Geschichte jemals so viele Besucherinnen und Besucher 
gleichzeitig aufgenommen hat.

Fotos: Wolfgang Rathgen

In der Rückschau ziehen wir ein äußerst positives Fazit. Das 
Feedback der Besucher und der Medien zeigt Begeisterung 
über die Vielfalt und den Facettenreichtum von Loewes Schaf-
fen. Loewe ist eben nicht allein der deutsche Balladenkönig. 
Sein gesamtes kompositorisches Werk verdient internationale 
Anerkennung und gehört auf die kleinen und großen Bühnen der 
Musikwelt.
Ein großes und herzliches Dankeschön an alle, die hinter den 
Kulissen mitgewirkt haben, dass das Fest so großartig verlaufen 
konnte. Es war ein schöner Erfolg für uns alle.
Einen - vor allem fotografischen - Rückblick finden Sie auf unse-
rer neuen Internetseite www.iclg.org unter „Aktuelles“.
Nun steht schon ein nächster musikalischer Höhepunkt vor der 
Tür. Im Rahmen des 13. Musikfestes „Unerhörtes Mitteldeutsch-
land“ gastiert der Kammerchor „TonArt“ aus Halle unter Leitung 
von Lukas Zehle am Samstag, 15. Juni, 15 Uhr, in der Löbejüner 
Stadtkirche St. Petri. Der Titel des Programms lautet „Unerhör-
ter Nachtwind – Liebe im Spiegel von Glaube, Geist und Natur“. 
Eintritt 15 €, ermäßigt 12 €. Karten können bei Frau Dr. Rathgen, 
Tel. 0173 9384422 reserviert werden. Sie sind herzlich eingela-
den!

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag des Präsidiums der Internationalen Carl-Loewe-
Gesellschaft e. V.
Frieder Badstübner
Mitglied im Präsidium der ICLG e. V.

Dienstag 17:30 - 18:30 Uhr und nach tel. Vereinbarung
Telefonisch bin ich unter 034606 20333 zu erreichen.
Pfarrbürozeiten Frau Tradler:
dienstags 13:00 - 17:30 Uhr und donnerstags 8:00 - 12:00 Uhr

Es grüßt Sie und wünscht eine gesegnete Zeit,

Ihr David Joram, Gemeindepädagoge und Pfarrer

Allgemeines

Die 9. Carl-Loewe-Festtage  
waren ein Erfolg für uns alle

Sehr geehrte Leserinnen und Leser des Amtsblatts,
hunderte Musikfreunde aus der ganzen Welt, darunter aus Ja-
pan, Polen, den Niederlanden und den USA, kamen zu unserem 
außergewöhnlichen Musik-Ereignis. Besonders gefreut hat uns, 
dass so viele Ortsansässige an den verschiedenen Veranstaltun-
gen der 9. Carl-Loewe-Festtage teilgenommen haben.
Bereits zum Eröffnungskonzert in St. Petri am 14. April mit 
dem Kammerchor vocHALes unter Leitung von Frithjof Eydam 
(s. Foto) war die Kirche mit zahlreichen Gästen gut gefüllt. Sie 
konnten weltliche und geistliche Chorwerke des großen Sohnes 
der Stadt in ihrer Vielfalt und Unterschiedlichkeit auf hohem mu-
sikalischem Niveau erleben und genießen.

Beim Konzert der Kreismusikschule „Carl Loewe“ in der Stadt-
halle am darauffolgenden Donnerstag waren ganz andere Stü-
cke zu hören. Anspruchsvoll waren sie allemal. Darunter das 
Klavierstück „Martha und Maria“, dargeboten von Lena Herzer, 
oder das „Duo Espagnola“, gespielt von Maya Hatoum (Viola) 
und Julius Jendrezok (Klavier).
Der Höhepunkt der Festtage war zweifellos die Hallesche Erst-
aufführung von Loewes Oratorium „Hiob“, präsentiert vom 
Stadtsingechor zu Halle, dessen berühmtes Mitglied Loewe 
einst war, und der Staatskapelle Halle unter der Leitung von Cle-
mens Flämig. Die Aufführung fand an seinem 155. Todestag in 
der Marktkirche Halle statt. Sie wurde vom MDR aufgezeichnet 
und wird am Freitag, 17. Mai 2024, 20:00 Uhr, auf MDR Kultur 
ausgestrahlt.
Weitere Highlights der Festtage waren ein Lieder- und Balla-
denabend, bei dem erstmals Duette von Loewe erklangen, ne-
ben Liedern und Balladen in verteilten Rollen und dialogischer 
Ausführung. Präsentiert wurden die Lieder von den renommier-
ten jungen Künstlern Eva Zalenga (Sopran), Josua Bernbeck 
(Bariton) und Doriana Tchakarova (Piano).
Ein Festgottesdienst mit Pfarrer Karsten Müller und dem Musi-
ker-Ehepaar Apitz aus Köthen sowie das Abschlusskonzert mit 
fünf Laienchören aus der Region – darunter auch der Nauen-
dorfer Gesangsverein - und einem Kinderchor bildeten den Ab-
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Einladung zum Konzert der  
Kreismusikschule „Carl Loewe“ in  

die Nikolaikirche Wettin
Das Schuljahr neigt sich dem Ende zu.
Die Musikschule „Carl Loewe“ lädt alle Schüler und Eltern und 
Interessenten zum Schülerkonzert
am Samstag, dem 08.06.2024
um 15:00 Uhr
in die Nikolaikirche Wettin ein.
Neben kammermusikalischen Besetzungen spielt das Orches-
ter der Musikschule unter Leitung von Frau Mausolf Werke der 
Klassiker. Ebenso sind Musikstücke des Namensgebers Carl 
Loewe vertreten.
Im solistischen Bereich stehen Klavier-, Gitarren- und Percus-
sionbeiträge auf dem Programm. Mit Spannung wird die Auffüh-
rung mit dem Marimbaphon erwartet.
Pünktlich zum Konzert hat die neue Ausstellung des Begabten-
förderkurses Kunst des Burg-Gymnasium Wettin ihren Platz in 
der Nikolaikirche gefunden.
Die Besucher werden mit verschiedenen Arten der Kunst be-
glückt.
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gen. Deshalb haben wir ein vielfältiges und abwechslungsrei-
ches Programm für euch geplant.
Für Familien und Kinder geht es ab 15 Uhr los mit Kaffee und 
Kuchen. Auftritte des Brachwitzer Carnevalsvereins, Kinderdis-
co und Karaoke eröffnen das Festival.
Ab 18 Uhr beginnt dann das musikalische Programm auf der 
Felsenbühne. Als erster Künstler wird Raphael Tramontana auf-
treten. Der Singer/Songwriter interpretiert bekannte Rock- und 
Popsongs neu und stimmt uns musikalisch auf den Festival-
abend ein.

Als zweiter Act folgt die Band „Rockhound“, die ihrem Namen 
alle Ehre machen wird. Ein bunter Mix aus den Rockhits der 80er 
und 90er wird uns ordentlich einheizen.
„Die 4 Schönen“ bringen schließlich eine ganz andere Facette 
der Rockmusik auf die Bühne. Bekannte Schlagersongs werden 
als rockige und gar nicht mehr brave Version durch das Saaletal 
schmettern.
Für alle Nachteulen klingt unser Festival schließlich zu den Beats 
von DJ Uli aus.
Seit Monaten schon laufen die Vorbereitungen für das Festival 
im Hintergrund auf Hochtouren. Zuletzt lag der Fokus darauf, 
welches Logo „Brachwitz rockt“ bekommen soll. Dazu fand in 
Kooperation mit dem Burg-Gymnasium Wettin ein Wettbewerb 
statt. Die Kunstschülerinnen und Kunstschüler der 12. Klasse 
haben unter der Leitung ihrer Lehrerin Frau Maennicke Logos 
für das Festival entworfen. Unsere drei Finalistinnen (siehe Bild) 
stellten sich schließlich in einer Onlineabstimmung zur Wahl. 
Leonie Grecksch setzte sich dabei mit ihrem Vorschlag an die 
Spitze. Ihr Logo wird nun für alle Werbemaßnahmen im Zusam-
menhang mit dem Festival verwendet. Darüber hinaus werden 
wir ihre tolle Leistung mit einer Urkunde und einem kleinen Preis 
honorieren. Auch bei allen anderen Künstlerinnen und Künstlern 
wollen wir uns ganz herzlich für ihre Kreativität und ihren Einsatz 
bedanken.

Das Abschlusskonzert ist gleichzeitig der Ort um Danke zu sa-
gen und Auszeichnungen vorzunehmen. Jährlich wird u. a. der 
„Carl-Loewe-Preis“ an besonders aktive junge Musikschüler 
verliehen.

Ines Sterz
Wettin-Information

Ortschaft Brachwitz

Das kann sich sehen lassen –  
Beförderungen in der Feuerwehr Brachwitz

Am 22.03.2024 hatte die Stadt Wettin-Löbejün ganz feierlich alle 
Kameraden zu einer gemeinsamen Jahreshauptversammlung 
geladen.
Im Zuge dieser Versammlung wurde ein Rückblick auf das ver-
gangene Jahr gemacht und ein Ausblick in die Zukunft gewagt.
Außerdem wurden Beförderungen in den Feuerwehrdienstgra-
den vollzogen. Auch die Feuerwehr Brachwitz wurde hier stark 
berücksichtigt.

Vier Kameraden bekamen den Dienstgrad Oberlöschmeister 
verliehen und zwei Kameraden wurden zum Feuerwehrmannan-
wärter ernannt. Außerdem dürfen sich ab sofort zwei Kameraden 
Feuerwehrmann und eine Kameradin Feuerwehrfrau nennen.
Herzlichen Glückwunsch!

Mathias Hoßbach – Feuerwehr Brachwitz

„Freizeitinsel Brachwitz“

Brachwitz rockt

Am 15. Juni 2024 verwandeln sich das Saaletal und die Fel-
senbühne Brachwitz in ein kleines Festivalgelände. Dank den 
Bundesfördermitteln vom Programm „Demokratie leben“, der 
Partnerschaft für Demokratie Weltoffener Saalekreis und der 
Unterstützung aller Brachwitzer Vereine können wir dieses ganz 
besondere Event auf die Beine stellen. Unter dem Motto „Music 
makes the people come together“ laden wir euch herzlich ein, 
mit uns und vielen tollen Künstlern den Zusammenhalt zu feiern. 
Musik und Toleranz sollen an diesem Tag im Vordergrund stehen 
und uns alle unabhängig von Alter und Herkunft zusammenbrin-



Jahrgang 14 15. Mai 2024 Nr. 5 Amtsblatt der Stadt Wettin-Löbejün Seite - 19 -

Ortschaft Döblitz

Förderverein Kultur  
und Geschichte Döblitz e. V.

oben links: Leonie Grecksch, oben rechts: Jette Jongen, unten: 
Lucie Nolte

„Brachwitz rockt“ ist ehramtliche Teamarbeit, deswegen bedan-
ken wir uns schon jetzt bei allen Helfern und Unterstützern: u.a. 
der Feuerwehr Brachwitz, dem Brachwitzer Carnevals Club, dem 
Offenen Kanal Wettin, der Stadt Wettin-Löbejün und dem Bauhof, 
bei Christian Hager, dem Burg Gymnasium Wettin, allen Kuchen-
bäckern und Helfern beim Ausschank und bei den Mitstreitern 
der Freizeitinsel-Initiative und dem Brachwitzer Alpenverein.

Auszahlungsbeschluss  
der Jagdgenossenschaft Brachwitz

Gemäß einstimmigem Beschluss der Versammlung der Jagdge-
nossen Brachwitz vom 19.04.2024 wird der Reinerlös der Jagd-
pacht des Jahres 2023/2024 an die Grundstückseigentümer der 
bejagdbaren Flächen unter folgenden Angaben ausgezahlt.
Angaben zum Grundeigentümer:
- Name, Vorname
- Straße
- PLZ/Ort
- Telefonnummer
Angaben pro Grundstück (Grundbuchauszüge)
- Gemarkung
- Flur
- Flurstück
- Flurstückgröße
Angaben zum Konto
- Name des Kontoinhabers
- Name der Bank
- IBAN
- BIC

Brachwitz, 19.04.2024

Der Vorstand

Mediaplanung
Auf Sie 

zugeschnitten.

LINUS WITTICH 
Medien KG

Im Mai gratulieren wir unserem Mitglied 
Prof. Wieland Poser recht herzlich zum Geburtstag.

Konzert: FUSIONEN
Akkordeonkonzert am 26. Mai 2024, um 15.00 Uhr
in der spätromanischen Kirche in Döblitz
Das Ensemble „Duo Zirkler“ lädt Sie herzlich zu einem Konzert 
in der Kirche Döblitz ein.
Seien Sie gespannt auf eine Reise von Barock über Romantik 
hin zur Moderne und dem facettenreichen Klang von Originalli-
teratur und Bearbeitung bekannter Orchesterwerke für das Ak-
kordeon.
Eintritt: 6,50 €

Jagdgenossenschaft Döblitz

Beschlüsse Jagdgenossenschaftsversammlung  
Döblitz vom 04.04.2024

* Wahl des Versammlungsleiters
* Wahl von 2 Kassenprüfern
* Entlastung des Kassenwartes und des Vorstandes
* Wahl des neuen Vorstandes bestehend aus Vorsitzendem, 

Schriftführer, Kassenwart und eines Stellvertreters für alle 
Funktionen

* Auszahlung des Reinertrages der letzten 4 Jagdjahre (Flä-
chennachweis und Bankverbindung erforderlich)

* Beantragung zur Beschaffung eines digitalen Jagdkatasters

gez. der Vorstand
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Kirchgruppe Domnitz, Dornitz und Dalena

Ortschaft Domnitz

Kirchgruppe Domnitz, Dornitz und Dalena

Kindertag im Alten Pfarrgarten Domnitz!

Am 1. Juni ist Internationaler Kindertag. Dieser Tag wiederholt 
sich jährlich, um auf die besonderen Bedürfnisse der Kinder und 
speziell auf Kinderrechte aufmerksam zu machen. In über 145 
Staaten der Welt wird dieser Tag auf verschiedenen Arten be-
gangen.
Wir möchten den Kindertag im Alten Pfarrgarten mit euch feiern! 
Mit den für uns möglichen Mitteln, laden wir herzlich dazu ein, 
zwischen 14 - 17 Uhr, uns in der Alten Löbejüner Straße 6 in 
Domnitz zu besuchen.
Wir hoffen auf tolles Wetter, damit die für diesen Tag gespendete 
Hüpfburg bespielt werden kann.
Auch sonst wird es im Pfarrgarten so einige tolle Angebote für 
Kinder und Familien geben. Außerdem können beim Kuchenba-
sar Hunger und Durst gestillt werden.
Zum Abschluss für alle Interessierten treffen wir uns 17 Uhr in 
der Domnitzer Kirche St. Johannis um mit Hilfe der Kirchenmaus 
diese zu entdecken.
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Auch die Freizeit kam nicht zu kurz. Ob beim gemeinsamen 
Spazieren durch die Stadt Osterburg oder beim abendlichen 
Ausklang im „Fuchsbau“. Wir hatten jede Menge Spaß und freu-
en uns schon auf das Trainingslager im nächsten Jahr.

Text: S. Behrendt
Bilder: Sportfreunde

Heimatverein Gimritz e.V.

Kräuterwanderung in Gimritz

Zum ersten Mal fand am 13. April eine kurzweilige Kräuterwan-
derung in der näheren Umgebung statt.
Geführt von unserem Heimatvereinsmitglied Elke Rackwitz 
konnten die interessierten Teilnehmer etwas über die Vielfalt der 
wild wachsenden Kräuter in unserer Heimat erfahren.

Ortschaft Dößel

Jagdgenossenschaft Dößel/Dobis
Am 05.04.2024 fand die Mitgliederversammlung der Jagdge-
nossenschaft Dößel/Dobis statt.
Es wurde einstimmig der Beschluss gefasst, dass der Jagd-
pachtreinertrag 2021/2022, 2022/2023 und 2023/2024 in der 
Jagdgenossenschaftskasse verbleibt.
Wer von den nicht Anwesenden die Auszahlung des Jagdpacht-
reinertrages wünscht, kann dieses binnen 4 Wochen nach Er-
scheinen des Beschlusses schriftlich beim Vorstand beantragen.

Dößel, im April 2024

Der Vorstand
Dieter Müller

Ortschaft Gimritz

SV 90 Gimritz e.V.

Trainingslager in Osterburg 2024

Zum jährlichen Trainingslager trafen sich die Breitensportler des 
SV 90 Gimritz zu einem kurzweiligen Wochenende in der Lan-
dessportschule Sachsen-Anhalt in Osterburg.
Nachdem man sich am Freitagabend zum gemeinsamen Bow-
ling traf und um die meisten getroffenen Pins wetteiferte, ging 
es am Samstag im Kletterparkour um Teamgeist und Geschick-
lichkeit.
Am Sonntag ging es dann noch in die Turnhalle, wo unsere Trai-
nerin Sylvia bei verschiedenen Übungen und kurzweiligen Spie-
len uns bis an die sportlichen Grenzen brachte.
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Ortschaft Stadt Löbejün

Die Löbejüner Vereine laden ein

Natürlich konnten Beifuß, Lö-
wenzahn, Spitzwegerich und 
Co. auch selbst gesammelt 
werden und zum Abschluss gab 
es bei einer geselligen Runde 
noch einen Austausch über die 
idealen Einsatzgebiete der ge-
fundenen Kräuter.
Vielen lieben Dank an Elke für 
die sachkundige Führung. Wir 
freuen uns schon auf die nächs-
te Kräuterwanderung mit Dir.

Text: Sven Behrendt, 
Fotos: Uta Leefhelm

Heimatverein Gimritz e. V. 

Heimatkunde

Am 12. April 2024 lud der Heimatverein Gimritz zu einer „Hei-
matkundestunde“ ein.
Das Thema „Merkwürdigkeiten aus dem 19. Jahrhundert“ war 
allgemein und begann mit einer Lesung.
Inge Lunau, unterstützt von Ihrer Tochter Katrin, las aus den Auf-
zeichnungen des Pfarrers Friedrich Gottlieb Loßier junior.
Viel Vorbereitung, wie Sichtung der Fotos und Aufzeichnungen 
waren notwendig. Unterstützt von Jürgen Lunau wurde auch 
das geschafft.
So gab es interessante Erzählungen zum Wetter vor 200 Jahren 
und zum Neubau der Schule in Gimritz. Nebenbei erfuhren wir 
auch etwas zur Geschichte zur Zeit Napoleons.
Uta Leefhelm unterbrach kurz und gab eine kleine Information 
zum Vater Friedrich Gottfried und dessen Sohn Friedrich Gott-
lieb Loßier.
Beide waren Pfarrer von Gimritz, Raunitz und Mücheln.
Friedrich Gottfried Loßier und seine Ehefrau Maria Elisabeth 
geb. Schreiber aus Köthen hatten 5 Kinder. Friedrich Gottlieb, 
geb 1756, war das 3. Kind. Der Vater starb 1802 und wurde 
87 Jahre. Sein Sohn Friedrich Gottlieb übernahm das Amt Pfarrers.
Dieser hatte 1790 Marie Sophie Erdmute Schöne aus Wettin ge-
heiratet. Sie bekamen zusammen 10 Kinder.
Am 4. April 1828 starb Friedrich Gottlieb Loßier. Er hinterließ eine 
Witwe und 6 Kinder.
Dank vieler früherer Aufzeichnungen und Fotos können noch ei-
nige „Heimatkundeabende“ folgen.
Unser Dank gilt allen Beteiligten!

Ihre Uta Leefhelm
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Koppelfest in Schlettau

Heimatverein Gottgau 2004 e.V.

Kleine Nachlese zum  
diesjährigen Gottgauer Osterfeuer

Auch in diesem Jahr erfreute sich unser Osterfeuer wieder gro-
ßer Beliebtheit.
Im friedlichen Feuerschein Nachbarn und Freunde treffen, neue 
Leute kennenlernen, nette Gespräche führen oder einfach die 
Seele baumeln lassen – dafür machen sich alljährlich viele Leute 
auf den Weg nach Gottgau. Sie kommen aus der näheren und 
weiteren Umgebung – sind regelmäßig dabei oder erstmalig.
Zur Freude der Kinder hatte der Osterhase fleißig Ostereier und 
kleine Süßigkeiten versteckt. Bei den Kindern ebenfalls beliebt, 
ist immer wieder der kleine Streichelzoo, der unser Osterfeuer 
bereichert. Echte Schafe, Ziegen und Kaninchen – so nah kom-
men auch Kinder auf dem Land den Tieren nicht so oft.

Bier und Cola, Kaffee, Tee und Glühwein - Bratwürstchen, Fisch- 
und Eibrötchen, Soleier, Fettbemmen etc. … für das leibliche 
Wohl war gesorgt. Von dem Angebot wurde gerne Gebrauch ge-
macht. Die Technik funktionierte und auch wir gaben alles, um 
unsere Gäste zufriedenzustellen.

Heimatverein Löbejün e. V.

Geburtstagsgrüße

Horch von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja du bist`s! Dich hab ich vernommen!
Eduard Mörike
Zum Geburtstag die besten Wünsche an Josi Eberhard, Sandra 
Moser, Katrin Scherf und Claudia Schneider.

Kinderfest zum Heimatfest

Vom 14.06. - 16.06.2024 führen wir unser diesjähriges Heimat-
fest durch.
Dank der tollen Zusammenarbeit von allen ortsansässigen Ver-
einen, Kita, Hort und Musikschule, haben wir für sie ein schönes 
und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Höhe-
punkt soll unser Märchenumzug für die Kinder sein, wir hoffen 
sehr auf eine rege Teilnahme der Kinder und Eltern in ihren Kos-
tümen.

E. Sponfelnder  

Verein(t) in Löbejün

Von der Initiative zum Verein

Am 09. April 2024 war es soweit: wir hielten die Gründungssit-
zung des Vereins „Verein(t) in Löbejün“ ab.
15 Einwohnerinnen und Einwohner unseres schönen Städt-
chens haben sich zur Gründungsversammlung getroffen, um 
gemeinsam etwas für ihre Heimat zu schaffen und sich in einer 
Gemeinschaft zusammenzufinden. Im geschäftsführenden Vor-
stand vertreten uns ab sofort Thomas Raedler als Vorstands-
vorsitzender, Matthias Bonnke als stellvertretender Vorsitzender 
und Nicole Deparade als Kassenwartin. Unterstützt werden die 
drei vom erweiterten Vorstand, der unter anderem aus Schrift-
führerin, Pressewartin, Mitgliedswartin sowie zwei weiteren Mit-
gliedern besteht.
Unsere Heimatstadt hat eine lange Geschichte und lebendige 
Gemeinschaft. Als Mitglieder von Verein(t) in Löbejün möchten 
wir aktiv dazu beitragen, unsere Heimat noch lebenswerter und 
attraktiver zu machen. Dafür haben wir nun auch den rechtlichen 
Grundstein gelegt.
Um Projekte zu starten, die unsere Gemein-
schaft voranbringen, freuen wir uns über weitere 
Mitstreiter, die Lust haben, etwas zu bewegen. 
Wir laden euch ganz herzlich ein, eure Ideen, 
Erfahrungen und Fähigkeiten einzubringen, um 
unseren Heimatort voranzubringen. Sprecht 
uns gerne an, schreibt uns eine Mail an 
vereint.loebejuen@gmail.com oder folgt uns auf Instagram.

Herzliche Grüße,
Verein(t) in Löbejün
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denen Gartenarbeiten zu unterstützen. Mit verschiedenen Gar-
tengeräten ging es ans Unkraut entfernen, Wege fegen, Sand 
und Kies säubern, Schuppen aufräumen und Beete bepflanzen. 
Vielen lieben Dank an all die Blumen, Pflanzen, Sträucher und 
Blumenerde. Danke an alle KollegInnen und Eltern, welche von 
nachmittags bis zum frühen Abend „gebuddelt und gewerkelt“ 
haben. Nun freuen wir uns auf neuen Spielsand für unsere Sand-
kästen und unser Klettergerüst, welcher nach Absprache mit 
Frau Schenk aus dem Heimatverein Nauendorf und unserem 
Bauhofmitarbeiter Herr Bork bestellt und in den nächsten Tagen 
bei uns eintreffen sollte. Herzlichen Dank für IHRE Unterstützung 
zum Wohle aller Kinder!!!

Maria Töfke
Leiterin

Wir sind EINS - Heimatverein Nauendorf e.V.

WIR SIND EINS – In Nauendorf läuft‘s!

Liebe Mitbürger:innen, liebe
Unterstützer:innen, liebe Familien,
wir haben es geschafft! Das Co-Funding-
Projekt, welches durch die Saalesparkasse 
unterstützt wird, ist erfolgreich abgeschlos-
sen. Das Finanzierungsziel wurde erreicht 

und somit können wir voller Freude und Dankbarkeit verkünden, 
dass wir unser Projekt „Treffpunkt-Draußen“ umsetzen können. 
In der zweiten Jahreshälfte 2024 werden wir die Halfpipe und 
die umliegende Fläche in Nauendorf sanieren. Wir möchten uns 
an dieser Stelle für die beispiellose Spendenbereitschaft bedan-
ken – ihr seid großartig! Besonders überrascht sind wir von der 
Vielzahl der eingegangenen Spenden, so haben wir über 80 Ein-
zelspenden registriert – einfach fantastisch!
Unsere Planungen diesbezüglich laufen bereits und wir freuen 
uns schon darauf, wenn es in die Umsetzung geht – Danke, 
Danke, Danke!

Aktuell befinden wir uns mitten in der finalen Umsetzung unse-
res Projektes „Generationengarten“ im Lehmloch. Hier wird fleißig 
gebuddelt, gepflastert und gepflanzt. Das Wetter hat es uns nicht 
immer einfach gemacht, aber dank der zahlreichen Unterstützung 
aus der Bevölkerung sowie dem Bauhof der Stadt Wettin-Löbejün 
ist die Fertigstellung in greifbarer Nähe. Wie bereits in vorange-
gangenen Projekten sind wir immer wieder beeindruckt und stolz, 
wie viele Menschen völlig uneigennützig mit anpacken und das 
Ehrenamt somit sichtbar machen. Wer jetzt neugierig geworden ist 
und sich ggf. beteiligen möchte, der hat die Chance vom 13.05.-
15.05.2024. Im Rahmen der Projektwoche mit der Carl-Loewe-

Bei Einbruch der Dunkelheit wurde das Feuer entzündet. Die Flam-
men loderten fast senkrecht in den Nachthimmel. Ein solches Feu-
er sehen auch die Kameraden der Löbejüner Feuerwehr gerne!
Wir bedanken uns bei der Glockenschäferei Zink, den Kame-
raden der Löbejüner Feuerwehr und der Wohnungsvermietung 
Familie Schumacher.
Auch dieses Jahr gilt wieder: Nach dem Osterfeuer ist vor dem 
Weihnachtsmarkt! Über den Termin informieren wir rechtzeitig. 
Vorgesehen ist wie immer der Sonnabend vor dem 2. Advent.
Bis dahin wünschen wir Ihnen/Euch eine schöne, friedvolle Zeit!
Wir sehen uns im Dezember!

Ihr/Euer Heimatverein Gottgau 2004 e.V.
Text und Bilder: Katrin Ruprecht

Ortschaft Nauendorf

Kita „Schlumpfhausen“

Projekt „Jolinchen“

Am 20.4.2024 wurden alle pädagogischen Fachkräfte der Kita 
„Schlumpfhausen“ fortgebildet zum AOK Jolinchen Projekt. Dabei 
ging es vor allem um gesunde Ernährung, Bewegung und seeli-
sches Wohlbefinden. Des Weiteren gehören noch die beiden Mo-
dule Erzieherinnengesundheit und Elternpartizipation dazu. Das 
Projekt begleitet die Kita drei Jahre lang und soll neben der Kita 
in Domnitz und Brachwitz nun auch in Merbitz starten. Sowohl für 
die Allerkleinsten als auch im Kita- und Hortbereich gibt es eine 
ganze Box voller Ideen, Spiele, Rezepte, Geschichten u.v.m.
In der großen Holzlok, welche die gesamte Kita nutzen wird, wer-
den gesunde und ungesunde Lebensmittel aufgezeigt, um den 
Kindern den richtigen Umgang mit Nahrung zu vermitteln. Das 
Drachenkind Jolinchen ist dabei immer mit von der Partie. Das 
Projekt soll feierlich im Sommer eröffnet werden, sodass die Eltern 
und Kinder viele Einblicke für die kommenden Jahre erhalten.
Arbeitseinsatz in der Kita Schlumpfhausen
Am 26.4.24 fand unser Arbeitseinsatz in der Kita statt. Zu un-
serer großen Freude kamen einige Eltern, um uns bei verschie-
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Entwicklung der Bevölkerung und der Wirtschaft von Nauendorf 
und Merbitz in der Zeit nach den Napoleonischen Kriegen bis 
zur Gründung des Deutschen Reiches 1871 beschäftigt. Be-
sonders interessierten sich die Zuhörer für die Familien, deren 
Nachkommen noch heute in den Dörfern leben. Und so manch 
einer entdeckte Spuren zu seinen Urgroßeltern.

Zur weiteren Unterhaltung trug eine fantastische Modenschau 
bei. Aus der Zeit der 1950er- und 1960er-Jahre führten Models 
der „Agentur Mittelbach“ alltägliche und festliche Mode vor. Das 
hocherfreute Publikum lachte und schunkelte bei den originellen 
Auftritten zu bekannten Schlagern der Zeit.
Am Ende stand ein Dankeschön der Besucher an die Organisa-
toren und die Freude auf ein Wiedersehen im kommenden Jahr.

Gisela Krüger
Fotos: Hr. Lücke / Fr. Mittelbach

FSV Nauendorf e. V.

Grundschule und dem zugehörigen Förderverein werden wir ge-
meinsam die finalen Arbeiten durchführen, wir sind täglich von 8:00 
bis 13:00 Uhr vor Ort…kommt einfach vorbei und packt mit an. 
Krönender Abschluss dieser Projektwoche wird zweifelsohne 
die feierliche Eröffnung am 16.05.2024, das Programm startet 
um 15:00 Uhr. Es wird ein buntes Rahmenprogramm durch die 
Grundschulkinder sowie unserer Tanzgruppe geben. Darüber hin-
aus wird natürlich für das leibliche Wohl gesorgt sein.
Wer jetzt schon mal seinen Kalender zur Hand genommen hat, den 
bitten wir sich gleich ein weiteres Datum dick zu markieren. Am 
27.07.2024 wird das traditionelle und beliebte Dorfteichfest statt-
finden. Unter Einbeziehung zahlreicher Vereine aus Nauendorf, 
schreitet die Planung weiter voran. Eines können wir schon verra-
ten, es wird richtig was los sein und alle, vor allem auch die Kleins-
ten unter uns werden auf ihre Kosten kommen. Seid gespannt, 
wenn demnächst der Flyer für das Dorfteichfest veröffentlicht wird.
Auf unserer Homepage www.wirsindeins.net findet ihr neuerdings 
auch einen Veranstaltungskalender für alle uns bekannten Veran-
staltungen in unserem Ort. Wir bieten euch an, uns fehlende Ver-
anstaltungen mitzuteilen, damit wir diese aufnehmen können. So 
weiß jeder, wann bei uns in Nauendorf wieder was los ist.
Wir sind dankbar und stolz auf das bis hierhin Erreichte und freu-
en uns über jeden, der uns weiterhin so tatkräftig unterstützt!

Herzlichst WIR SIND EINS
Heimatverein Nauendorf e.V.

WWW.REALLYGREATSITE.COM

EIN GARTEN FÜR ALLE
GENERATIONEN

LEHMLOCH NAUENDORF (NÄHE KIRCHWEG)

KAFFEE & KUCHEN

GRILL UND GETRÄNKE

HÜPFBURG

FFEIERRLLICCHHE ERRÖÖFFFFNNUUNNGGGGFEIERLICHE ERÖFFNUNG
- HIER WÄCHST WAS ZUSAMMEN -

16.05.2024 - PROGRAMMSTART 15 UHR

AUFTRITT KINDERTANZGRUPPE

PROGRAMM DER SCHÜLER

Wir sind eins – Heimatverein Nauendorf e.V.
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner, liebe Besucher unserer 
Frauentagsfeier am 9. März 2024 in der Villa Priester.
Auch in diesem Jahr bereiteten wir uns auf die alljährliche Frau-
entagsfeier vor. Und so sollte es wieder eine schöne, gemütliche 
Veranstaltung werden. Mit einem herzlichen Willkommen und einer 
reich gedeckten Kuchentafel empfingen wir unsere Gäste. Alle freu-
ten sich auf ein Wiedersehen, um miteinander plaudern zu können.
Der erste Programmpunkt war ein Beitrag vom Mitglied des Hei-
matvereins und Historikers Dietrich Lücke. Er hatte sich mit der 
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Materialien im Projektordner ergänzte die unterschiedlichen For-
men und Ressourcen in unserer Umgebung. Gemeinsam hatten 
wir viel Spaß an der Umsetzung dieses Projektes.

Silke Borufka

Das Recht auf Gesundheit wurde mit dem Projekt „Summ, summ, 
summ, was summt da in unserem Garten rum?!“ umgesetzt.
Durch die Projekteröffnung führte uns „Biene Polly“. Sie erklär-
te, warum die Bienen so wichtig für uns Menschen und die Na-
tur sind und was passieren würde, wenn es keine mehr gäbe. 
Wusstet ihr, dass es fast 600 Wildbienenarten allein in Deutsch-
land gibt?! ….. Wir auch nicht!

Anschließend hat uns „Biene 
Polly“ noch einen Film von ihren 
ganzen summenden Freunden 
gezeigt. Darin ging es um die Le-
bensweise der Wildbienen. 
Kennt ihr schon die Kuckucks-
biene?! Eigentlich sind die Bie-
nen fleißig und voller Ausdauer, 
aber nicht die Kuckucksbiene, 
sie profitiert von den anderen, 
genau wie der Kuckuck, von ihm 
hat sie nämlich ihren Namen.

Zum Schluss gab es für alle 
noch leckere Honigkekse und 
einen „Biene Polly Fanstempel“.
Wir sind gespannt was wir die 
nächsten Wochen noch alles 
über unsere fleißigen Bienchen 
lernen und freuen uns, dass 
„Biene Polly“ noch eine Weile 
bei uns in der Kita sein wird.

Alexandra Becker

SSV Neutz e.V.

Öffentliche Bekanntmachung  
der Jagdgenossenschaft Nauendorf

Beschluss 1
Die Jagdgenossenschaft Nauendorf hat in ihrer Vollversamm-
lung am 22.03.2024 beschlossen, den Reinertrag der Jagdpacht 
nicht auszuzahlen.

Beschluss 2
Die Jagdgenossenschaft Nauendorf hat in ihrer Vollversamm-
lung am 22.03.2024 beschlossen, den bestehenden Jagdpacht-
vertrag um weitere 10 Jahre zu verlängern.

gez. M. Patz
Vorstand der JG Nauendorf

Ortschaft Neutz-Lettewitz

Neues aus dem „Knirpsenland“
Die UN- Kinderrechtskonvention ist ein Regelwerk zum Schutz 
der Kinder weltweit. In diesem sind die Rechte aller Kinder fest-
gehalten. Diese Rechte dürfen keinem Kind vorenthalten werden.
Auch wir als Team in unserer Kindertageseinrichtung arbeiten 
stets im Sinne dieses internationalen Dokuments. Wir schaffen 
täglich die positiven Rahmenbedingungen, um Ihren Kindern in 
dieser Gesellschaft die bestmöglichen Startbedingungen in ein 
glückliches und erfolgreiches Leben zu gestalten.
Wir möchten Ihnen nach und nach diese Rechte näher bringen und 
Sie gleichzeitig an unserem Leben in unserer Kita teilhaben lassen.
Eines der Rechte der UN-Kinderrechtskonvention ist das Recht 
auf Spielen und Bildung.
Das Recht auf Spielen und Bildung ist von großer Bedeutung. 
Es besagt, dass jedes Kind das Recht hat, frei zu spielen und 
Zugang zu einer qualitativ hochwertigen Bildung zu haben. Spie-
len ermöglicht es den Kindern, ihre Kreativität zu entfalten, ihre 
Fantasie zu nutzen, soziale Fähigkeiten zu entwickeln und ihre 
kognitive Entwicklung zu fördern. Auch Bildung ist von entschei-
dender Bedeutung, da sie den Zugang zu Schulen, Lehrmateri-
alien und qualifizierten Lehrkräften ermöglicht, um die Entwick-
lung von Fähigkeiten zu fördern und Wissen zu erwerben, die 
für ein erfolgreiches Leben notwendig sind. Es ist wichtig, dass 
jedes Kind die Möglichkeit hat, sowohl zu spielen als auch zu 
lernen, um sein volles Potenzial entfalten zu können. Im Sinne 
dieses Rechts führten wir in diesem Jahr das Projekt

„Die bunte Welt der Formen, Zahlen und Buchstaben“

mit den Kindern durch.

Während dieses Projektes wurden die Kinder, auch die Kleinsten 
unter uns, auf spielerische Art und Weise an Formen, Zahlen und 
Buchstaben heran geführt. Während viele Spiele und Bücher zu 
diesem Thema stets in unserem Haus zugänglich sind, wurden 
wir auch in der Bibliothek dazu fündig. Ein buntes Potpourri an 
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So war nicht nur Mut und Geschick sondern auch Geduld bei der 
Materialausgabe gefordert, wenn gerade alle Schuhe einer Größe im 
Umlauf waren. Doch Geduld müssen auch die Profi-Springer haben, 
wenn etwa der Wind nicht mitspielt und man auf dem Balken sitzend 
warten muss, ehe man endlich die Schanze hinabfahren darf.
Eine gute Übung also für alle, ja fast schon ein Härtetest: die 
Sonne brachte die kleinen Sportler mächtig ins Schwitzen, doch 
trotz der Wärme zogen die Kinder die dicken Sprunganzüge an 
und stiegen immer wieder die kleinste der drei Schanzen hin-
auf, um einen nächsten Versuch zu wagen. Ein Kind wagte sich 
sogar nach mehreren Sprüngen von der kleinen auf die mittlere 
Schanze und machte dort erste Sprünge.
Unsere Vereinskinder zeigten derweil auf den größeren Schanzen 
ihr Können und Klaus Dreisbach moderierte in gewohnter Manier.
Die Trainer standen allen Interessierten mit Rat und Tat zur Ver-
fügung und trafen erste Absprachen für weitere Probetrainings 
zu unseren normalen Trainingszeiten.
Wer jetzt Lust bekommen hat, es auch einmal mit dem Skisprin-
gen zu versuchen, kann sich bei unseren Trainern melden und 
ein Probetraining vereinbaren.

Mit freundlichen Grüßen

Patrick Valentin

Öffentliche Bekanntmachung der  
Jagdgenossenschaft Rothenburg zur 

 Durchführung der Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft Rothen-
burg findet am Mittwoch, dem 29. Mai 2024 um 17:00 Uhr im 
Veranstaltungsraum „Alte Schule“ der Ortschaft Rothenburg un-
ter der Anschrift An der Schule 4 in 06193 Wettin-Löbejün, OT 
Rothenburg statt.
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschluss-

fähigkeit
3. Beschluss über die Tagesordnung
4. Wahl der Kassenprüfer
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Bericht der Jagdpächter
7. Beschluss über die Verteilung des Jagdertrages der letzten 

Jahre
8. Beschluss zur Entlastung des alten Vorstandes
9. Sonstiges

gez. Sven Westphal
Vorsitzender

Ortschaft Rothenburg

SFV Rothenburg

Ansturm beim Schnuppertraining

Sonne satt, Hitzerekord für Anfang April und sage und schreibe 
30 Schnupperkinder, die es wissen wollten:
Wie fühlt sich Skispringen an? Bin ich das geborene Skisprung-
talent?
Der Tag der offenen Tür an unseren Schanzen wartete mit Re-
kordzahlen auf, denn so viele Kinder, die sich vor den Augen 
der zahlreichen Begleitpersonen und Zuschauer im Skispringen 
versuchen wollten, hatten wir noch nie.

SV Lettewitz e.V.
Beginne jeden Tag, als wäre es Absicht.

- Jean-Jacques Rousseau-

Wir gratulieren herzlich unseren Mitgliedern Jens, 
Heinz-Joseph und Harald zu ihrem Geburtstag 

im Mai und wünschen alles Gute.

i. A. des Vorstandes
H. Aleithe
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W e t t i n

20. Mai 2024
ab 11.00 Uhr

Mühlenfest
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Das Nest e.V.

Girls‘Day und Boys‘Day im Jugend-  
und Medienzentrum “Das Nest”

Am 25. April fand im Jugend- und Medienzentrum „Das Nest 
e.V.“ in Kooperation mit „WTV - Der Offene Kanal aus Wettin 
e.V.“ der alljährliche Girls’ und Boys’ Day statt. Im Rahmen 
eines eintägigen Schnupperpraktikums hatten 14 Kinder und 
Jugendliche im Alter von 10 bis 15 Jahren die Möglichkeit, 
die Berufe Mediengestalter/in Bild und Ton und Medienpä-
dagoge/in kennen zu lernen. Die Projekte „Boys’Day - Jun-
gen-Zukunftstag“ und „Girls’Day - Mädchen-Zukunftstag“ 
dienen speziell der Information über Berufe, in denen eine 
Geschlechtergruppe unterrepräsentiert ist. Der Aktionstag 
gibt Mädchen die Chance, sich über Berufe im Handwerk 
und im sogenannten MINT-Bereich zu informieren. MINT 
steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und 
Technik. Jungen erhalten Einblicke in soziale und Gesund-
heitsberufe.
Der Verein „Das Nest e.V.“ konnte den Kindern und Jugend-
lichen neue Zukunftsperspektiven für ihre Berufs- und Le-
bensplanung eröffnen, indem er ihnen konkrete Einblicke 
in die Arbeitswelt des Mediengestalters in Bild und Ton er-
möglichte. Die jungen Filmemacher lernten den Umgang mit 
einem Telepromter, mit professionellen Kameras und auf-
wendiger Licht- und Tontechnik. Nach umfangreichen Re-
cherchen zu selbstständig ausgewählten Themen erarbeite-
ten sie Texte, die sie dann im Studio des Offenen Kanals 
Wettin vor der Kamera umsetzten. Dabei erwiesen sie sich 
als originelle Drehbuchautoren. In kurzen Filmbeiträgen er-
fahren die Zuschauer zum Beispiel, dass Ratten empathisch 
und kitzelig sind.

Ortschaft Stadt Wettin

Der Kulturverein Wettin e.V. lädt ein  
zum traditionellen Mühlenfest  

in der Pögritzmühle Wettin
Am Pfingstmontag, den 20.05.2024 öffnet die Pögritzmühle in 
Wettin zum wiederholten Mal ihre Pforten. Im idyllischen Saale-
tal lädt der Kulturverein Wettin e.V. Gäste aus nah und fern ein 
zum Verweilen und Genießen.
Musikalisch umrahmt wird unser Fest, das um 11.00 Uhr offizi-
ell seine Pforten öffnet, von der Band „Melody Riders“ – einer 
Combo bestehend aus drei Musikern, die sich dem Bluegrass 
verschrieben haben. Bis in den späten Nachmittag werden 
sie die Gäste mit Kontrabass, Banjo, Gitarre und Gesang er-
freuen.

Foto: Melody Riders

Ein besonderes Highlight wird in diesem Jahr erstmalig ein Drum 
Circle sein. Für alle Interessierten zwischen 3 und 99 gibt es un-
ter Anleitung um ca. 14.30 Uhr ein gemeinsames musikalisches 
Erlebnis. 
Lassen Sie sich überraschen und trauen Sie sich! Vorkenntnisse 
sind nicht erforderlich.
Im Mühlenspeicher kann wie in jedem Jahr mitgebrachte 
Weißwäsche auf der riesigen historischen Wäscheman-
gel geglättet werden. Umrahmt von Arbeiten der Kunst-
schülerinnen und –schüler des Burggymnasiums aus 
Wettin.
Wer möchte, darf sich gern unter fachkundiger Anleitung 
der Mitglieder des Wettiner Schützenverein 1992 e.V. auf 
der Mühlenwiese beim Bogenschießen ausprobieren.
Für das leibliche Wohl sorgen mit Kaffee und Kuchen, Gegrilltem 
und Getränken vom Fass der Kulturverein Wettin e. V. sowie der 
Angelverein Wettin 2020 e.V. mit u.a. frisch geräucherten Forel-
len.
Für alle Ortsansässigen, die nicht so gut zu Fuß sind, gibt es 
wieder einen Shuttleservice. Bitte achten Sie auf die Aushänge 
und Handzettel.

Wir freuen uns auf schöne gemeinsame Stunden!

Kristin Böhme für den Kulturverein Wettin e.V.
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die Teilnehmer/-innen auch mit sich selbst und ihrem Lebens-
umfeld auseinandersetzen und Visionen für eine Umgestaltung 
der Umgebung entwickeln. Als Beispiel wäre hier die Entwick-
lung von Animationen zu nennen, die dann auf große Wände in 
Wettin projiziert werden könnten.
Neben der regelmäßigen Durchführung des Projekts im Hort 
Wettin wurde auch im Nest eine Projektgruppe gegründet, die 
sich seit Kurzem auf die Konstruktion und Programmierung von 
LEGO-Modellen konzentriert.

Dabei nutzen die Teilnehmer nicht handelsübliche, sondern spe-
zielle Baukästen für den Bildungsbereich. Jeweils zwei solcher 
Baukästen konnten dank Fördermitteln und Sponsoring durch 
die Firma Eismann für Kinder im Grundschulalter und für Kinder 
ab 10 Jahren angeschafft werden. Anleitungen zum Aufbau und 
zur Programmierung können mittels iPad abgerufen werden. 
Dabei werden die Kinder von professionellen Pädagogen und 
Pädagoginnen und Ehrenamtlichen begleitet.
Ziel ist es, die Teilnehmer/-und Teilnehmerinnen dazu zu befä-
higen, ihre eigenen LEGO-Modelle zu konstruieren und zu pro-
grammieren und auch hier Visionen für das Lebensumfeld der 
Zukunft im kleinen Maßstab zu ersinnen.
Das Projekt wird von 2023 bis 2025 im Förderprogramm „Küns-
te öffnen Welten“ der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und 
Jugendbildung (BKJ) im Rahmen von „Kultur macht stark. Bünd-
nisse für Bildung“ gefördert.
Die Zahl der Teilnehmenden an der LEGO-Gruppe ist aufgrund 
der Zahl der Baukästen begrenzt. Interessierte Kinder, Jugendli-
che oder deren Eltern können sich bei Interesse an diesem, wie 
auch anderen Angeboten gerne im Nest unter 034607 21234 
melden.
Ein besonderes Dankeschön gilt Susann Hoffman und dem Me-
diengestalter Alexander Helbing, welche wöchentlich die Ju-
gendlichen bei ihrer kreativen Betätigung unterstützen.

Martin Kahles
Medienpädagoge und Projektleiter

Eine weitere Station bot die Möglichkeit, einen Stop-Motion Film 
zu produzieren. Erarbeitet wurden drei Storyboards, um dann mit 
selbst kreierten Requisiten und eigenständig gebauten Kulissen 
und Figuren einen kurzen Trickfilm fertig zu stellen. In einem der 
Filme geht es um ein „zwischenmenschliches“ Problem. Eine 
Avocado erhält von einer Kartoffel einen Blumenstrauß, was 
dazu führt, dass eine Tomate beleidigt ist.
Das dritte Thema war dem 3D Druck vorbehalten. Mit dem haus-
eigenen 3D Drucker konnten eigen Entwürfe umgesetzt werden. 
Die Schüler lernten, wie aus einer Portable Network Graphic eine 
zweidimensionale Vektorgrafik, eine STL-Schnittstelle für Cad-
Systeme und schließlich ein druckfähiges 3D-Modell entsteht. 
Fantasiefiguren wie Ufos und Fabelwesen entstanden. Die Grup-
penarbeit aber auch das gemütliche Beisammensein in der Mit-
tagspause stärkten die soziale Kompetenz und trugen zu einem 
sehr lehrreichen und erfolgreichen Projekttag bei. Die produzierten 
Videos werden in Kürze auf dem Youtube-Kanal des Offenen Ka-
nals Wettin und im aktuellen Programm des WTV zu sehen sein.

Der Girls’Day wird gefördert durch das Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und das Bun-
desministerium für Bildung und Forschung (BMBF); das Projekt 
Boys’Day wird gefördert durch das Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ).
Ein besonderes Dankeschön gilt den zwei Azubis Yuri und Rami 
vom Offenen Kanal Wettin, dem BFDler und zukünftigen Azu-
bi Nick, den europäischen Freiwilligen Sabina, Ayshe, Erdogan, 
Artsiom und Firat, welche die Schüler bei den vielfältigen Pro-
jekten unterstützten.

Martin Wilde
Medienpädagoge

WTV - Offener Kanal Wettin e.V.

Mit LEGO spielend Programmieren lernen

Das Projekt (T)raumprojektor des Offenen Kanal Wettins ermög-
licht es Kindern und Jugendlichen aus Wettin regelmäßig digita-
le Medien spielerisch und kreativ einzusetzen. Dabei sollen sich 

Werte Mitglieder, liebe Gäste,
das nächste Treffen der Volkssolidarität findet
am 11. Juni 2024
um 14.30 Uhr
im Burgcafé Wettin statt.
In geselliger Runde wollen wir bei Kaffee und Kuchen ins Ge-
spräch kommen.

In den Monaten Juli und August legen wir eine Sommerpau-
se ein. Über die September - Versammlung wird rechtzeitig 
informiert.

E. Rindt
VS Wettin
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Jagdgenossenschaft Wettin

Beschluss vom 05.04.2024

Die Jagdgenossenschaft Wettin beschließt unter TOP 8. 
Der Jagdpachtreinertrag für 2023/2024 verbleibt in der Jagdge-
nossenschaftskasse.
Wer die Auszahlung des Reinertrages für seine Flächen wünscht, 
kann dies bis 4 Wochen nach Erscheinen des Beschlusses 
schriftlich unter Nachweis der Eigentumsverhältnisse beim 
Jagdgenossenschaftsvorstand beantragen.

Mit freundlichen Grüßen

Jagdgenossenschaft Wettin
Vorsitzender Johannes Hertema

Anzeige(n)


